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Verordnung

über den Bildungsgang der Grundschule


(Grundschulverordnung – GV)


Vom 2. August 2007 

Auf Grund des § 19 Abs. 5 in Verbindung mit § 11 Abs. 4, § 13 
Abs. 3, § 56 Satz 1, § 57 Abs. 4, § 58 Abs. 3, § 59 Abs. 9 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), von denen § 13 
Abs. 3 durch Artikel 1 Nr. 10 und § 19 Abs. 5 durch Artikel 1 
Nr. 15 Buchstabe d des Gesetzes vom 8. Januar 2007 (GVBl. I 
S. 2, 4, 6) geändert worden sind, verordnet der Minister für 
Bildung, Jugend und Sport im Benehmen mit dem für Bildung 
zuständigen Ausschuss des Landtages: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziele, Selbstständigkeit und Zusammenarbeit der Schu

len 
§ 3 Sprachstandsfeststellung und Sprachförderkurse 
§ 4 Anmeldung, Aufnahme 
§ 5 Grundsätze der Förderung 
§ 6 Besondere Fördermaßnahmen bei besonderen Schwie

rigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 

Abschnitt 2 
Organisation des Unterrichts 

§ 7 Unterrichtsfächer, Lernbereiche, Kontingentstunden
tafel 

§ 8 Unterrichtsorganisation 
§ 9 Flexible Eingangsphase 
§ 10 Grundsätze der Leistungsbewertung 
§ 11 Zeugnisse 
§ 12 Aufrücken, Versetzen, Wiederholen, Zurücktreten 
§ 13 Kinder von Fahrenden 

Abschnitt 3 
Empfehlung und Gutachten der Grundschule 

§ 14 Empfehlung der Grundschule 
§ 15 Gutachten der Grundschule 

Abschnitt 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 16 Übergangsvorschriften 
§ 17 Durchführung der Verordnung 
§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlage 1 Kontingentstundentafel 
Anlage 2 Schulärztliche Stellungnahme 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Grundschulen sowie für Gesamt
schulen und Oberschulen, die mit einer Grundschule zu
sammengefasst sind, und für Förderschulen, die den Bildungs
gang der Grundschule führen (Schulen). 

§ 2 
Ziele, Selbstständigkeit und Zusammenarbeit der Schulen 

(1) Im Bildungsgang der Grundschule wird den Schülerinnen 
und Schülern entsprechend den in § 4 in Verbindung mit § 19 
Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes festgelegten 
Zielen und Grundsätzen der Erziehung und Bildung eine grund
legende Bildung vermittelt. 

(2) Die Schulen bestimmen im Rahmen der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ihre pädagogische, didaktische, fach
liche und organisatorische Tätigkeit selbst, insbesondere durch 

1.	 die Nutzung der in den Rahmenlehrplänen enthaltenen 
Entscheidungsspielräume und die Erarbeitung eines schul
internen Curriculums, 

2.	 die vorübergehende oder die dauerhafte Zusammenfassung 
von Unterrichtsfächern zu Lernbereichen, 

3.	 die angemessene Berücksichtigung übergreifender The
menkomplexe, 

4.	 die Erteilung von Unterrichtsfächern und Lernbereichen 
im halb- oder ganzjährigen epochalen Wechsel, 

5.	 die Entscheidung über die Stundenanteile der Unterrichts
fächer und Lernbereiche im Rahmen der Kontingentstun
dentafel (Schwerpunktbildung) und 

6.	 Entscheidungen über zusätzliche unterrichtliche Angebote 
und Grundsätze der Leistungsermittlung und -bewertung. 

(3) Die pädagogischen Ziele und Schwerpunkte der Arbeit 
jeder Schule werden in einem Schulprogramm verankert. 
Sie dienen der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit und der gemeinsamen pädagogischen Orientie
rung aller Lehrkräfte. Das schulinterne Curriculum als Teil 
des Schulprogramms wird auf der Grundlage der Rahmenlehr
pläne gestaltet. Das Schulprogramm berücksichtigt standort
spezifische Ressourcen und schulspezifische Besonderheiten. 

(4) Die Schulen sollen zur Vorbereitung der Übergänge in die 
Primarstufe und in die Sekundarstufe I mit den Kindertages
stätten und den Schulen, aus denen Kinder nicht nur vereinzelt 
übergehen, zusammenarbeiten. 

§ 3 
Sprachstandsfeststellung, Sprachförderkurse 

(1) Zeitpunkt und Ort der Sprachstandsfeststellung werden 
öffentlich bekannt gemacht oder den Eltern von der zuständi
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gen Schule schriftlich mitgeteilt. Eltern, deren Kinder im fol
genden Schuljahr gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 in der Schule 
angemeldet werden, sind verpflichtet, für die Teilnahme ihres 
Kindes an einer Sprachstandsfeststellung gemäß Absatz 2 zu 
sorgen. Die Kindertagesstätten führen die Sprachstandsfest
stellung grundsätzlich zu Beginn des der Einschulung vorher
gehenden Schuljahres durch. Durch die Teilnahme an der 
Sprachstandsfeststellung begründet sich kein darüber hinaus
gehendes Betreuungsverhältnis. 

(2) Für Kinder, bei denen die pädagogischen Fachkräfte durch 
allgemeine Entwicklungsbeobachtungen oder mit Hilfe syste
matischer Verfahren keinen Hinweis auf Sprachförderbedarf 
festgestellt haben, besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme 
an der Sprachstandsfeststellung. Eine Verpflichtung zur Teil
nahme an der Sprachstandsfeststellung besteht auch nicht für 
Kinder, die sich in sprachtherapeutischer Behandlung befin
den. Für diese Kinder legen die Eltern der zuständigen Schule 
eine entsprechende Bescheinigung vor. Die Sprachstandsfest
stellung erfolgt mit dem „Kindersprachtest für das Vorschul
alter“ oder einem anderen vom für Schule zuständigen Minis
terium anerkannten Sprachtest. 

(3) Die Kindertagesstätten teilen der zuständigen Schule bis 
zum 31. Oktober des laufenden Schuljahres mit, bei welchen 
Kindern keine Verpflichtung zur Teilnahme an der Sprach
standsfeststellung gemäß Absatz 2 bestand und welche Kinder 
an der Sprachstandsfeststellung teilgenommen haben sowie de
ren Ergebnisse. Kinder mit festgestelltem Sprachentwicklungs
bedarf werden durch das staatliche Schulamt aufgefordert, an 
einem geeigneten Sprachförderkurs teilzunehmen. Die Eltern 
sind verpflichtet, die Teilnahme ihres Kindes an dem Sprach
förderkurs zu gewährleisten. 

(4) In Absprache mit den Eltern und den behandelnden Fach
kräften kann Kindern, die sich in sprachtherapeutischer 
Behandlung befinden, zusätzlich die Teilnahme an einem 
Sprachförderkurs ermöglicht werden. 

(5) Der Sprachförderkurs muss sich auf den festgestellten 
Sprachförderbedarf beziehen. Der Förderzeitraum soll mindes
tens zwölf Wochen umfassen. Die Förderung erfolgt in der 
Regel in Kleingruppen. 

(6) Erscheinen Kinder unentschuldigt nicht zum Sprachförder
kurs, so teilen die Kindertagesstätten dies unverzüglich der 
zuständigen Schule mit. 

(7) Die Organisation und Durchführung des Sprachförderkur
ses sowie die Beaufsichtigung der Kinder in dieser Zeit erfolgt 
durch die Kindertagesstätten. Über Freistellungen von der Teil
nahme an dem Sprachförderkurs entscheiden die Kindertages
stätten mit der Maßgabe, dass der Erfolg der Sprachförderung 
nicht gefährdet wird. 

(8) Nach Abschluss der Fördermaßnahme teilen die Kinderta
gesstätten der zuständigen Schule mit, welche Kinder an einem 
Sprachförderkurs teilgenommen haben. 

§ 4 
Anmeldung, Aufnahme 

(1) Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind innerhalb des 
öffentlich bekannt gemachten Anmeldezeitraumes bei der 
örtlich zuständigen Schule an. Bei der Anmeldung haben die 
Eltern das schulpflichtige Kind in der Schule persönlich vorzu
stellen. 

(2) Soweit Schulbezirke deckungsgleich sind, können die 
Eltern unter den Schulen, in deren Schulbezirk sich die elter
liche Wohnung befindet, eine Schule wählen. An der gewählten 
Schule melden sie ihr schulpflichtiges Kind an. Übersteigt bei 
deckungsgleichen Schulbezirken die Zahl der Anmeldungen 
die Aufnahmekapazität einer Schule, so richtet sich die Aus
wahl nach der Nähe der Wohnung zur Schule und nach dem 
Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß § 106 Abs. 4 Satz 3 
des Brandenburgischen Schulgesetzes. Schulpflichtige Kinder 
gemäß § 37 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes sind 
Kindern gemäß § 37 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulge
setzes gleichgestellt. 

(3) Melden Eltern ihre Kinder an einer Ersatzschule an, infor
mieren sie darüber unverzüglich die örtlich zuständige Schule. 
Über die Aufnahme in die Ersatzschule unterrichten die Eltern 
die örtlich zuständige Schule bis zum 30. April des Jahres der 
Einschulung. 

(4) Die schulärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsäm
ter umfasst die Feststellung des körperlichen Entwicklungs
standes einschließlich der Untersuchung der Sinnesorgane 
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 der Kinder- und Jugendgesundheits
dienst-Verordnung. Das Ergebnis der schulärztlichen Untersu
chung wird der örtlich zuständigen Schule unter Verwendung 
der Anlage 2 durch das Gesundheitsamt mitgeteilt. Soweit 
Unterlagen aus vorherigen Untersuchungen des Kindes dem 
Gesundheitsamt vorliegen, können Erkenntnisse mit Zustim
mung der Eltern dem Ergebnis der schulärztlichen Untersu
chung beigefügt werden. Die schulärztlichen Untersuchungen 
sollen grundsätzlich bis Ende März, spätestens jedoch bis Ende 
April des Jahres der Einschulung abgeschlossen sein. 

(5) Die Entscheidung über die Aufnahme in die Schule ist den 
Eltern schriftlich mitzuteilen. 

(6) Eine Aufnahme im Laufe der Jahrgangsstufe 1 kann auf 
Antrag der Eltern erfolgen, wenn der Entwicklungsstand des 
Kindes unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Jahr
gangsstufe 1 eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erwar
ten lässt. Dem Antrag ist eine schulärztliche Stellungnahme 
entsprechend Anlage 2 beizufügen. 

(7) Eine Aufnahme in die Jahrgangsstufe 2 kann auf Antrag 
der Eltern erfolgen, wenn der Entwicklungsstand des Kindes 
unter Berücksichtigung der Anforderungen der zukünftigen 
Jahrgangsstufe 2 eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
erwarten lässt. Dem Antrag sind die schulärztliche Stellung
nahme entsprechend Anlage 2 und ein schulpsychologisches 
Gutachten beizufügen. 
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(8) Eine Zurückstellung vom Schulbesuch ist auf Antrag der 
Eltern oder durch Entscheidung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters möglich. Die Zurückstellung setzt die Anmeldung 
zum regelmäßigen Besuch einer Kindertagesstätte oder einer 
rehabilitativen Frühförderung voraus. Die Teilnahme ist inner
halb von vier Wochen nach dem regulären Einschulungstermin 
gegenüber der Schule nachzuweisen. Ein Abbruch der Maß
nahme ist umgehend anzuzeigen. 

§ 5 
Grundsätze der Förderung 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler ist durch differenzierende 
und individualisierende Maßnahmen im Unterricht entspre
chend den individuellen Leistungen, Begabungen und Neigun
gen zu fördern und zu fordern. 

(2) Differenzierte Lernangebote können durch binnendifferen
zierten Unterricht, die Bildung zeitlich begrenzter Lerngrup
pen und durch zusätzlichen Förderunterricht gestaltet werden 
und sollen dem jeweiligen Lerntempo, dem Leistungsniveau, 
der Belastbarkeit sowie den Begabungen und Neigungen der 
Schülerinnen und Schüler entsprechen. 

(3) Der auf Vorschlag der Konferenz der Lehrkräfte zusätzlich 
angebotene Förderunterricht erfolgt in der Regel in kleinen 
Lerngruppen. Er kann auch klassen- oder jahrgangsstufenüber
greifend eingerichtet werden. 

(4) In der Regel wird in den ersten sechs Unterrichtswochen 
eines Schuljahres in den Jahrgangsstufen 1, 3 und 5 für jede 
Schülerin und für jeden Schüler ein individueller Lernplan, der 
Lernziele, -fortschritte und -erwartungen sowie beabsichtigte 
Maßnahmen zur weiteren Förderung enthält, festgelegt. 
Grundlage hierfür sind die festgestellten Ergebnisse der indivi
duellen Erhebungen zu den Sach- und Methodenkompetenzen 
in den Unterrichtsfächern Deutsch und Mathematik (indivi
duelle Lernstandsanalyse). Der individuelle Lernplan ist regel
mäßig unter Berücksichtigung der personalen und sozialen 
Kompetenzen fortzuschreiben. Er ist Grundlage zur Fertigung 
einer Lernentwicklungsdokumentation, die die Schülerin oder 
den Schüler in ihrer oder seiner schulischen Entwicklung 
begleitet. Sie ist Bestandteil der Beratung der Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern. 

(5) Vergleichsarbeiten als diagnostische Testverfahren dienen 
der Feststellung des individuellen Lernstandes der Schülerin
nen und Schüler, unterstützen die Lehrkräfte bei der Einschät
zung ihrer Unterrichtsergebnisse und der Auswahl geeigneter 
Fördermaßnahmen. Sie werden nicht bewertet. 

(6) Bei Schülerinnen und Schülern, deren Auffälligkeiten im 
Lern- und Sozialverhalten trotz individueller, pädagogischer 
Maßnahmen zunehmen, ist umgehend Verbindung mit der 
zuständigen Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle 
aufzunehmen. Auf der Grundlage eines abgestimmten Förder
plans werden notwendige präventive Maßnahmen unter Ein
beziehung der zuständigen beratenden Lehrkraft der Sonder
pädagogischen Förder- und Beratungsstelle eingeleitet. Der 
Förderplan wird unter Einbeziehung der Eltern durch die Klas

senlehrkraft der Grundschule erstellt. Soweit ein Verfahren zur 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs notwen
dig ist, richtet sich dieses nach der Sonderpädagogik-Verord
nung. 

(7) Werden im Aufnahmeverfahren besondere Begabungen 
oder Lern-, Leistungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen 
festgestellt, führt die Schulleitung ein Gespräch mit den Eltern, 
um eine angemessene Förderung sicherzustellen. 

§ 6 
Besondere Fördermaßnahmen bei besonderen 


Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen


(1) Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten 
im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen sind gezielt zu 
fördern. Für die Förderung kann die Schule nach vorheriger 
Information der Eltern Fachleute zur Beratung hinzuziehen. 

(2) Grundsätzlich gilt für die Förderung § 5. Die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler an speziellen Fördermaßnahmen ist 
zu befristen und der individuellen Belastbarkeit der Schülerin
nen und Schüler anzupassen. 

Abschnitt 2

Organisation des Unterrichts


§ 7 
Unterrichtsfächer, Lernbereiche, Kontingentstundentafel 

(1) Der Unterricht wird in Unterrichtsfächern oder Lernberei
chen auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne oder anderer 
geeigneter curricularer Materialien, des schulinternen Curricu
lums und der Kontingentstundentafel (Anlage 1) erteilt. Im 
Rahmen der Kontingentstundentafel kann jede Schule Schwer
punkte bilden. 

(2) Die Kontingentstundentafel weist für die Jahrgangsstufen 1 
und 2, für die Jahrgangsstufen 3 und 4 sowie für die Jahrgangs
stufen 5 und 6 für jedes Fach und für jeden Lernbereich jeweils 
eine Anzahl von Unterrichtsstunden (Stundenkontingente) aus. 
Die Schwerpunktbildung erfolgt durch 

1.	 Verteilung von Stunden auf die Jahrgangsstufen innerhalb 
der Stundenkontingente und 

2.	 den Schwerpunktunterricht gemäß Absatz 3. 

(3) Die für den Schwerpunktunterricht vorgesehenen Stunden 
sind insbesondere für 

1.	 die Verstärkung des Unterrichts in den Unterrichtsfächern 
und Lernbereichen, 

2.	 den Unterricht in Begegnung mit fremden Sprachen, 
3.	 die individuelle Förderung, 
4.	 den Pflichtunterricht in weiteren Unterrichtsfächern oder 
5.	 Projekte 

zu verwenden. Dabei können diese Stunden für eine oder 
mehrere Maßnahmen gemäß den Nummern 1 bis 5 genutzt 
werden. 
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(4) Jede Schule erstellt auf der Grundlage der Kontingentstun
dentafel und unter Berücksichtigung der Bestimmungen in den 
Absätzen 1 bis 3 Wochenstundentafeln für jede Klasse. Über 
die Wochenstundentafeln entscheidet die Konferenz der Lehr
kräfte unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Schulkon
ferenz und der personellen und sächlichen Möglichkeiten. 

(5) Über die Erteilung von Unterricht in Lernbereichen 
entscheidet die Konferenz der Lehrkräfte auf Antrag der betei
ligten Fachkonferenzen. Auf eine angemessene Berücksichti
gung des Anteils der jeweiligen Unterrichtsfächer ist zu achten. 
Die Entscheidung für einen Lernbereich soll für mindestens 
ein Schuljahr getroffen werden und kann auf einzelne Klassen 
oder Jahrgangsstufen begrenzt werden. 

(6) Die Unterrichtsfächer Biologie und Physik können zum 
Lernbereich Naturwissenschaften, die Unterrichtsfächer Geo
grafie, Geschichte und Politische Bildung zum Lernbereich 
Gesellschaftswissenschaften, die Unterrichtsfächer Musik und 
Kunst zum Lernbereich Ästhetik zusammengefasst werden. 

§ 8 
Unterrichtsorganisation 

(1) Schulen, die die Mindestzügigkeit gemäß § 103 Abs. 1 
Satz 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes unterschreiten, 
können gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 1 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes als Kleine Grundschulen fortgeführt werden. 
Die Errichtung einer Schule als Kleine Grundschule ist nicht 
zulässig. 

(2) Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. 
Die Klassenbildung erfolgt jahrgangsstufenbezogen oder 
jahrgangsstufenübergreifend. 

(3) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird der Unterricht im 
Klassenverband und in zeitlich begrenzten Lerngruppen erteilt, 
die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert 
werden. Lerngruppen, die nach Fähigkeiten und Leistungen 
differenziert werden, sind in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in 
der Regel in den Unterrichtsfächern Mathematik und Deutsch 
sowie in der Jahrgangsstufe 6 darüber hinaus in der Fremd
sprache zu bilden. Lerngruppen, die nach Neigungen differen
ziert werden, sind in der Regel in den Lernbereichen Naturwis
senschaften und Gesellschaftswissenschaften zu bilden. 

§ 9 
Flexible Eingangsphase 

(1) Um eine zielgruppenspezifische und individuelle Förde
rung entsprechend den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
und Lernfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu errei
chen, können jahrgangsstufenübergreifende Klassen gebildet 
werden, in denen die Bildungs- und Erziehungsziele der Rah
menlehrpläne der Jahrgangsstufen 1 und 2 über einen Zeitraum 
von ein bis drei Schuljahren erreicht werden sollen (flexible 
Eingangsphase). In diesen Klassen können Schülerinnen und 
Schüler entsprechend ihrem individuellen Lernfortschritt, ins
besondere dem erreichten Leistungsstand und der Leistungs

bereitschaft, sowie ihrem sozialen, psychischen und körper
lichen Entwicklungsstand in die Jahrgangsstufe 3 aufrücken, 
wenn sie die Bildungs- und Erziehungsziele der Jahrgangsstu
fen 1 und 2 erreicht haben. 

(2) Schülerinnen und Schüler rücken in der Regel nach zwei 
Schulbesuchsjahren in die Jahrgangsstufe 3 auf. Das Aufrü
cken kann frühestens nach einem Schulbesuchsjahr und muss 
spätestens nach drei Schulbesuchsjahren erfolgen. Über das 
Aufrücken abweichend von Satz 1 und den Besuch der flexib
len Eingangsphase im dritten Schulbesuchsjahr entscheidet die 
Klassenkonferenz auf Antrag der Eltern. Das dritte Schulbe
suchsjahr in der flexiblen Eingangsphase wird nicht auf die 
Höchstverweildauer angerechnet, jedoch auf die Erfüllung der 
Vollzeitschulpflicht. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung 
im Bereich der Sprache, des Lernens oder der emotionalen und 
sozialen Entwicklung erfolgt die Feststellung, welche tempo
räre oder dauerhafte sonderpädagogische Begleitung erforder
lich ist und wie die Lerninhalte der Rahmenlehrpläne erreicht 
werden können (förderdiagnostische Lernbeobachtung). Die 
Ergebnisse der förderdiagnostischen Lernbeobachtung sind 
durch eine sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkraft schrift
lich festzuhalten, regelmäßig zu aktualisieren und fortzu
schreiben (individueller Förderplan). 

(4) Die Einrichtung einer flexiblen Eingangsphase bedarf der 
Genehmigung des staatlichen Schulamtes. 

§ 10 
Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß § 57 des Branden
burgischen Schulgesetzes und nach den in den Rahmenlehr
plänen jeweils formulierten allgemeinen und fachlichen Zielen. 
Sie ist in der Jahrgangsstufe 1 durch schriftliche Informationen 
zur Lernentwicklung und in den Jahrgangsstufen 2 bis 4 unter 
Berücksichtigung der Beschlüsse der schulischen Gremien 
gemäß § 57 Abs. 1 Satz 3 des Brandenburgischen Schulge
setzes durch schriftliche Informationen zur Lernentwicklung 
oder in Form von Noten vorzunehmen. 

(2) In der Jahrgangsstufe 6 nehmen die Schülerinnen und 
Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik an zentralen 
Vergleichsarbeiten teil. Aus der auf der Grundlage der Leistun
gen im Schulhalbjahr ermittelten Note und dem Ergebnis der 
zentralen Vergleichsarbeit wird im Verhältnis drei zu zwei die 
Halbjahresnote gebildet. Die Halbjahresnote ist nach der 
rechnerischen Ermittlung durch Auf- oder Abrunden festzuset
zen. Die Ergebnisse der zentralen Vergleichsarbeiten sind in 
der abschließenden Leistungsbewertung zum Schuljahresende 
wie die einer schriftlichen Arbeit zu berücksichtigen. 

(3) Schulen können in allen Jahrgangsstufen gemeinsame 
Aufgabenstellungen entwickeln und auf dieser Grundlage 
Vergleichsarbeiten in mündlicher und schriftlicher Form 
durchführen. Schriftliche Arbeiten sind wie Klassenarbeiten 
zu werten. 
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(4) Ist trotz binnendifferenzierten Unterrichts und spezieller 
Förderkurse eine anforderungsbezogene Leistungsbewertung 
in Form von Noten pädagogisch nicht geboten, weil sie die 
Entwicklung von Leistungsfähigkeit behindert, können auf 
Antrag der Eltern für Schülerinnen und Schüler mit besonde
ren Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 
für einzelne Unterrichtsfächer und Lernbereiche schriftliche 
Informationen zur Lernentwicklung an die Stelle der Noten 
treten. Diese Möglichkeit besteht bis zur Jahrgangsstufe 4. 
Über den Antrag entscheidet die Klassenkonferenz. 

§ 11 
Zeugnisse 

(1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 erhalten 
Zeugnisse in Form schriftlicher Informationen zur Lern
entwicklung. Die schriftlichen Informationen zur Lernent
wicklung enthalten Beurteilungen der Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schülerin oder des Schülers in allen 
Unterrichtsfächern oder Lernbereichen gemäß der Stunden
tafel sowie im Fach Deutsch für zusätzlich ausgewiesene 
Aufgabenbereiche des Rahmenlehrplans. 

(2) In den Jahrgangsstufen 2 bis 4 erhalten die Schülerinnen 
und Schüler Zeugnisse in Form von Noten. Unter Berücksichti
gung der Beschlüsse der schulischen Gremien gemäß § 57 
Abs. 1 Satz 3 und 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
können an die Stelle der Noten schriftliche Informationen 
zur Lernentwicklung treten. Die Aufgabenbereiche des 
Rahmenlehrplans im Fach Deutsch sind auf dem Zeugnis 
auszuweisen. 

(3) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 tritt an die Stelle des 
Zeugnisses zum Schulhalbjahr ein individuelles Gespräch 
zwischen der Klassenlehrkraft und den Eltern, in dem ins
besondere die Lernentwicklung der Schülerin oder des Schü
lers darzustellen ist. Das Ergebnis des Gesprächs ist in einem 
Protokoll zu dokumentieren und den Eltern auszuhändigen. 

(4) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 erhalten die Schülerinnen 
und Schüler Zeugnisse in Form von Noten. 

(5) Werden Unterrichtsfächer im Lernbereich unterrichtet, so 
wird für diesen eine Gesamtnote auf dem Zeugnis ausgewie
sen. 

(6) Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 
bis 6 erfolgt die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
in Form von Noten zum Schulhalbjahr und Schuljahresende. 
Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens erfolgt auf 
der Grundlage der Notenstufen 

1. hervorragend ausgeprägt (1), 
2. deutlich ausgeprägt (2), 
3. teilweise ausgeprägt (3) und 
4. wenig ausgeprägt (4). 

Die Bewertung erfolgt im Zeugnis. Soweit es erforderlich ist, 
führt die Klassenlehrkraft auf der Grundlage der Bewertung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens mit der Schülerin oder mit 
dem Schüler sowie deren oder dessen Eltern ein Beratungs

gespräch. Die Eltern sind verpflichtet, an dem Beratungs
gespräch teilzunehmen. Eine Kopie des Gesprächsprotokolls 
geht den Eltern zu. Das Nähere zu den Inhalten, den Noten
stufen und zum Verfahren der Bewertung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt. 
Sofern gemäß § 57 Abs. 1 Satz 3 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes in den Jahrgangsstufen 3 und 4 schriftliche 
Informationen zur Lernentwicklung an die Stelle der Noten 
treten, erfolgt auch die Bewertung des Arbeits- und Sozial
verhaltens in Form von schriftlichen Informationen. 

§ 12 
Aufrücken, Versetzen, Wiederholen, Zurücktreten 

(1) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 rücken Schülerinnen und 
Schüler jeweils mit Beginn eines Schuljahres in die nächst
höhere Jahrgangsstufe auf. Am Ende der Jahrgangsstufen 3 bis 
6 werden die Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe versetzt. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 kann 
nach Maßgabe des § 59 Abs. 4 Satz 3 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes anstelle der Versetzung das Aufrücken in die 
nächste Jahrgangsstufe treten. 

(2) Die Schule kann die Wiederholung einer Jahrgangsstufe 
empfehlen, wenn Schülerinnen oder Schüler am Ende des je
weiligen Schuljahres so erhebliche Lernrückstände aufweisen, 
dass eine sinnvolle Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe, auch unter Berücksichtigung der möglichen 
Fördermaßnahmen, nicht zu erwarten ist. Die Eltern entschei
den über eine Wiederholung. 

(3) In Ausnahmefällen kann anlässlich des Aufrückens für 
Schülerinnen und Schüler, die wegen eines längeren Unter
richtsversäumnisses oder aus anderen Gründen nicht hinrei
chend gefördert werden konnten, eine Wiederholung der bis
herigen Jahrgangsstufe angeordnet werden. Die Entscheidung 
wird auf Grund der im zweiten Schulhalbjahr erzielten Leis
tungen unter Würdigung der Persönlichkeit der Schülerin oder 
des Schülers und der Leistungsentwicklung während des ge
samten Schuljahres getroffen. Die Benachrichtigung der Eltern 
erfolgt in der Regel zehn Wochen vor der Ausgabe der Zeug
nisse. 

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern 
spätestens eine Woche im Anschluss an die Aushändigung des 
Halbjahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe 
zurücktreten, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit in der gleichen 
Jahrgangsstufe nicht mehr gewährleistet ist. 

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der Jahr
gangsstufen 3 bis 6 versetzt, wenn bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen höchstens eine Note mangelhaft 
oder ungenügend ist. In begründeten Fällen kann eine Ver
setzung auch dann erfolgen, wenn eine erfolgreiche Teilnahme 
am Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe zu erwarten 
ist oder eine Versetzung als fördernd für die gesamte Lern- und 
Persönlichkeitsentwicklung angesehen wird. 

(6) Wer nicht aufrückt oder versetzt wurde, muss die bisher be
suchte Jahrgangsstufe wiederholen. Erreicht eine Schülerin 
oder ein Schüler im Wiederholungsjahr nicht die Bildungs- und 
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Erziehungsziele der Jahrgangsstufe, erfolgt ein Aufrücken in 
die nächsthöhere Jahrgangsstufe ohne Versetzungsent
scheidung. Die Schülerin oder der Schüler ist dort ent
sprechend den Lernmöglichkeiten zu fördern. Eine zweite 
Wiederholung ist in der Regel nicht zulässig. 

(7) Ist auf Grund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr die 
Versetzung zum Schuljahresende gefährdet, ist ein entspre
chender Vermerk in das Zeugnis zum Schulhalbjahr aufzu
nehmen. Zeichnet sich erst im zweiten Schulhalbjahr eine 
Versetzungsgefährdung ab, sind die Eltern schriftlich zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung erfolgt in der Regel 
zehn Wochen vor Ausgabe der Zeugnisse. Die Eltern und die 
Schülerin oder der Schüler sind zu einem Beratungsgespräch 
einzuladen, in dem mögliche Fördermaßnahmen besprochen 
und festgelegt werden. Unterbleibt der Vermerk auf dem Halb
jahreszeugnis oder die erforderliche Benachrichtigung, so kann 
daraus kein Anspruch auf Versetzung abgeleitet werden. 

(8) Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen über einen 
längeren Zeitabschnitt den Anforderungen in besonderem 
Maße entsprechen und die auf Grund ihrer psychischen, sozia
len und körperlichen Verfassung, ihres Leistungswillens und 
ihrer Begabung den Anforderungen der nächsthöheren Jahr
gangsstufe gewachsen erscheinen und in der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe in ihrer Lernentwicklung besser gefördert 
werden, können auf Antrag der Eltern eine Jahrgangsstufe 
überspringen oder in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorver
setzt werden. Das Überspringen oder die Vorversetzung erfolgt 
in der Regel zum Schulhalbjahr oder zum Ende eines Schul
jahres. Die Vorversetzung in die Jahrgangsstufe 7 ist zulässig, 
soweit die Voraussetzungen gemäß Satz 1 vorliegen und eine 
Aufnahme an einer weiterführenden allgemeinbildenden Schu
le erfolgen kann. 

(9) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 2 bis 5 und 8 
trifft die Klassenkonferenz. Entscheidungen sind grundsätzlich 
frühestens zwei Wochen vor dem letzten Schultag des Schul
halbjahres oder des Schuljahres zu treffen. Über die Entschei
dung der Klassenkonferenz gemäß Absatz 8 ist das staatliche 
Schulamt zu informieren. 

§ 13 
Kinder von Fahrenden 

(1) Fahrende sind Personen, die einem Wandergewerbe nach
gehen, sowie Berufsbinnenschiffer, Wanderarbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer. Die folgenden Bestimmungen gelten ins
besondere für vollzeitschulpflichtige Kinder von Schaustellern 
und Zirkusangehörigen. Soweit die Regelungen für andere 
Gruppen von Fahrenden geeignet sind, die schulische Versor
gung ihrer Kinder zu verbessern, sind sie entsprechend an
zuwenden. 

(2) Das für Schule zuständige Ministerium benennt Schulen, 
die im Land Brandenburg die Aufgaben einer Stammschule 
regelmäßig erfüllen sollen. Die Liste der Stammschulen wird 
fortgeschrieben und regelmäßig im Amtsblatt des für Schule 
zuständigen Ministeriums bekannt gemacht. Die Stammschule 
stellt die notwendigen Schulbücher sowie das Schultagebuch 

zur Verfügung. Sie führt die Schülerakten und soll sich für die 
weitere Schullaufbahn der Schülerin oder des Schülers verant
wortlich zeigen. 

(3) Die staatlichen Schulämter benennen im Einvernehmen mit 
dem jeweiligen Schulträger in jeder Stadt oder Gemeinde in 
der Nähe von Schausteller- oder Zirkusstandplätzen mindes
tens eine Schule, die sich auf die besonderen Anforderungen 
der schulischen Versorgung dieser Schülerinnen und Schüler 
einstellt (Stützpunktschule). Die Stützpunktschulen gewähr
leisten den Schulbesuch während der Reisesaison, sichern die 
fortlaufende Führung des Schultagebuches und sind gegenüber 
der Stammschule informationspflichtig. 

(4) Das Schultagebuch dient der Dokumentation des Lernfort
schritts und der Leistungsbewertung. Es ist von den Schülerin
nen und Schülern während der gesamten Reisesaison mitzu
führen, am ersten Tag des Schulaufenthalts der jeweiligen 
Klassenlehrkraft zu übergeben und am Abreisetag wieder 
abzuholen. 

(5) In den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch und Mathema
tik arbeiten die Schülerinnen und Schüler während der Reise
zeit in der Regel anhand festgelegter individueller Lernpläne 
im Rahmen binnendifferenzierter Unterrichtsorganisation. In 
den weiteren Unterrichtsfächern arbeiten sie gemeinsam mit 
der Klasse oder Lerngruppe anhand der dort verwendeten 
Schulbücher und Materialien. 

(6) Bei Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 3 und 4 
kann auf Antrag der Eltern und Beschluss der Klassenkon
ferenz für ein Schulhalbjahr oder in begründeten Fällen mit 
Zustimmung des staatlichen Schulamtes auch für einen länge
ren Zeitraum teilweise oder insgesamt die schriftliche Infor
mation zur Lernentwicklung an die Stelle der Noten treten, 
auch wenn die Leistungsbewertung der betreffenden Klasse der 
Stammschule in Form von Noten erfolgt. Das Schultagebuch 
enthält hierzu durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
einen entsprechenden Vermerk. 

(7) Ein Halbjahreszeugnis kann auf Wunsch der Eltern und auf 
Beschluss der Klassenkonferenz am Ende des Aufenthalts im 
Winterquartier, jedoch spätestens Ende März ausgestellt wer
den. 

Abschnitt 3

Empfehlung und Gutachten der Grundschule


§ 14 
Empfehlung der Grundschule 

(1) Auf Antrag der Eltern erstellt die Schule in der Jahrgangs
stufe 4 eine Empfehlung. Die Empfehlung beschreibt ins
besondere den von der Schülerin oder dem Schüler erreichten 
Stand der Leistungen, die Fähigkeiten und Neigungen sowie 
besondere Begabungen. 

(2) Die Eignung für den Besuch einer Leistungs- und Bega
bungsklasse liegt vor, wenn auf Grund der Fähigkeiten, Leis
tungen und Neigungen (allgemeine Eignung) und der vor
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handenen Begabungen (besondere Eignung) zu erwarten ist, 
dass die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife im Rahmen der beson
deren Anforderungen und Förderungen in einer Leistungs- und 
Begabungsklasse erfolgreich abschließt. Die Klassenkonferenz 
beschließt über den Inhalt der Empfehlung der Grundschule. 

(3) Den Eltern ist auf Wunsch Gelegenheit zu einer erläutern-
den Rücksprache zu geben. Sofern Eltern gegen den Inhalt der 
Empfehlung der Grundschule Bedenken geltend machen, sind 
diese in einem Protokoll festzuhalten. Wünschen die Eltern 
eine Abänderung der Empfehlung der Grundschule, prüft die 
Klassenkonferenz, ob die vorgetragenen Bedenken eine Än
derung des Inhaltes rechtfertigen, und beschließt erneut. Über 
das Ergebnis sind die Eltern schriftlich zu informieren. Bei 
Nichtberücksichtigung der Einwände ist den Eltern freigestellt, 
der Empfehlung der Grundschule eine schriftliche Gegen
darstellung beizufügen. 

§ 15 
Gutachten der Grundschule 

(1) Das Gutachten der Grundschule (Grundschulgutachten) 
wird in der Jahrgangsstufe 6 erteilt und enthält Angaben zur 
Person, zum Schulbesuch, zur schulischen Entwicklung, zu 
den fachübergreifenden und fachspezifischen Fähigkeiten und 
Leistungen sowie Aussagen zu Neigungen der Schülerin oder 
des Schülers und die Empfehlung für einen Bildungsgang in 
der Sekundarstufe I. 

(2) Die Klassenkonferenz entscheidet über die inhaltlichen 
Aussagen des Grundschulgutachtens. Der Beschluss ist zu 
protokollieren. Das Grundschulgutachten ist von der Klassen
lehrkraft und von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu 
unterschreiben und den Eltern zuzuleiten. 

(3) Den Eltern ist auf Wunsch Gelegenheit zu einer erläutern-
den Rücksprache zu geben. Sofern Eltern gegen den Inhalt des 
Grundschulgutachtens Bedenken geltend machen, sind diese in 
einem Protokoll festzuhalten. Wünschen die Eltern eine Abän
derung des Grundschulgutachtens, prüft die Klassenkonferenz, 
ob die vorgetragenen Bedenken eine Änderung des Inhaltes 
rechtfertigen, und beschließt erneut. Über das Ergebnis sind 
die Eltern schriftlich zu informieren. Bei Nichtberücksichti
gung der Einwände ist den Eltern freigestellt, dem Grundschul
gutachten eine schriftliche Gegendarstellung beizufügen. 

(4) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht erhalten kein 
Grundschulgutachten, wenn sie nicht nach den Rahmenlehr
plänen des Bildungsgangs der Grundschule unterrichtet 
werden. 

Abschnitt 4

Übergangs- und Schlussvorschriften


§ 16 
Übergangsvorschriften 

(1) Entsprechend dem Vorliegen der personellen und säch
lichen Voraussetzungen wird der Unterricht im Unterrichtsfach 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) unter Beach
tung der Kontingentstundentafel im Schuljahr 2007/2008 
erteilt. Bei einer Nichterteilung ist der Stundenumfang für 
die Schwerpunktgestaltung zu nutzen. Ab dem Schuljahr 
2008/2009 ist der Unterricht flächendeckend in L-E-R ent
sprechend der Stundentafel zu erteilen. 

(2) Für die Schuljahre 2007/2008 und 2008/2009 gilt § 3 nach 
Maßgabe der bestehenden personellen, sächlichen und organi
satorischen Voraussetzungen und der entsprechenden Ange
bote. Die Teilnahme an Sprachstandsfeststellungen von Kin
dern, die in keinem Rechtsverhältnis zu einer Kindertages
stätte stehen, erfolgt freiwillig. Werden bei Sprachstandsfest
stellungen im Einzelfall Sprachentwicklungsbedarfe festge
stellt, ist die Teilnahme an Sprachförderkursen verpflichtend. 
Die Kindertagesstätten teilen der zuständigen Schule bis zum 
31. Juli des laufenden Schuljahres das Vorliegen der Vorausset
zungen zur Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung mit. 

§ 17 
Durchführung der Verordnung 

Näheres zur Durchführung dieser Verordnung regeln Ver
waltungsvorschriften. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. August 2007 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Grundschulverordnung vom 2. Au
gust 2001 (GVBl. II S. 292), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 31. Juli 2006 (GVBl. II S. 303), außer Kraft. 

Potsdam, den 2. August 2007 

Der Minister für Bildung, 

Jugend und Sport


In Vertretung

Burkhard Jungkamp
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Anlage 1 
(zu § 7 Abs. 1) 

Kontingentstundentafel 

Unterrichtsfächer/ Jahrgangsstufen 
Lernbereiche 1 und 2 3 und 4 5 und 6 
Deutsch 12 13 10 
Sachunterricht 6 6 
Erste Fremdsprache 6 8 
Mathematik 8 10 8 
Lernbereich 
Naturwissenschaften 
(Biologie, Physik) 

61 

Wirtschaft-Arbeit-Technik 
(W-A-T) 

2 

Lernbereich 
Gesellschaftswissenschaf
ten (Geografie, Geschichte, 
Politische Bildung) 

61 

Lernbereich Ästhetik 
(Musik, Kunst) 

41 81 81 

Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde 

2 

Sport 6 6 6 
Schwerpunktunterricht 4 2 6 
Summe 40 51 62 
Sorbisch/Wendisch 4 6 6 

Die Anteile aller Unterrichtsfächer sind ausgewogen zu berücksichtigen. 
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Anlage 2 
(zu § 4 Abs. 4, 6 und 7) 

Schulärztliche Stellungnahme 

Landkreis Datum 
Gesundheitsamt 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort 

Schulärztliche Stellungnahme 
gemäß § 4 Abs. 4 der Grundschulverordnung 

Name: Vorname: 

Schule: 

Es wird empfohlen, das Kind vor Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 

dem zuständigen Schulpsychologen vorzustellen. 
der zuständigen Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle vorzustellen. 

Schulärztliche Hinweise/Empfehlungen zum Schulanfang 

Empfohlene nach DIN I ISO 5970 (auf der Grundlage von Körpergrößen) 
Stuhlgröße 1/orange (unter 113 cm) 2/lila (von 113 cm bis 127 cm) 

3/gelb (von 128 cm bis 142 cm) 4/rot (von 143 cm bis 157 cm) 

Händigkeit rechts links beidseitig 

Sehen Das Sehvermögen ist durch die verordnete Brille voll kompensiert. 
Das Sehvermögen ist zurzeit mit einer Brille nicht voll korrigierbar. 
Es wird empfohlen, das Kind einem Facharzt durch die Eltern vorzustellen. 

Hören Das Kind trägt ein Hörgerät. 
Es wird empfohlen, das Kind einem Facharzt durch die Eltern vorzustellen. 

Sprache/Sprechen 
Die Verständigung in deutscher Sprache ist nur eingeschränkt möglich. 
Das Kind befindet sich in logopädischer Behandlung. 
Es wird empfohlen, eine logopädische Behandlung durch die Eltern zu veranlassen. 

Grobmotorik und Körperkoordination 
Eine spezifische schulische Förderung wird empfohlen. 
Das Kind befindet sich in entsprechender Behandlung. 
Es wird empfohlen, eine entsprechende Behandlung durch die Eltern zu veranlassen. 

Emotionale/soziale Entwicklung 
Das Kind befindet sich in entsprechender Behandlung. 
Es wird empfohlen, eine kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und 
Behandlung durch die Eltern zu veranlassen. 
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Medizinisch relevante Befunde, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Kindes im Schulunterricht führen könnten: 

Es wird empfohlen 

das Kind einzuschulen. 
aus medizinischen Gründen eine Zurückstellung vorzunehmen. 

Begründung für die Empfehlung der Zurückstellung vom Schulbesuch: 

Im Auftrag 

(Schulärztin/Schularzt) Eltern (Sorgeberechtigte) 

Stempel 
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Verordnung

über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I


(Sekundarstufe I-Verordnung – Sek I-V)


Vom 2. August 2007 

Auf Grund des § 23 in Verbindung mit § 13 Abs. 3, § 56 Satz 1, 
§ 57 Abs. 4, § 58 Abs. 3, § 59 Abs. 9, § 60 Abs. 4 Satz 1 und 
§ 61 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78), von denen § 13 Abs. 3 durch Artikel 1 Nr. 10 des Geset
zes vom 8. Januar 2007 (GVBl. I S. 2, 4) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur Einführung der Ober
schule im Land Brandenburg vom 16. Dezember 2004 (GVBl. I 
S. 463, 464) verordnet der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport im Benehmen mit dem für Bildung zuständigen Aus
schuss des Landtages: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt 1	 Grundsätze 

§ 1 Geltungsbereich, Verweildauer 
§ 2 Selbstständigkeit der Schulen, Förderung, Zusammen

arbeit 
§ 3 Information und Beratung 

Abschnitt 2	 Aufnahme, Schulwechsel 

§ 4 Grundsätze 
§ 5 Obliegenheiten der Eltern 
§ 6 Anmeldung 
§ 7 Allgemeine Grundsätze des Auswahlverfahrens 
§ 8 Besondere Aufnahmeverfahren 
§ 9 Schulwechsel 
§ 10 Schulbesuch im Ausland 

Abschnitt 3	 Unterrichtsorganisation 

§ 11 Kontingentstundentafeln, Wochenstundentafeln, Unter
richtsfächer 

§ 12 Unterrichtsorganisation 

Abschnitt 4	 Leistungsbewertung, Versetzung 

§ 13 Grundsätze der Leistungsbewertung 
§ 14 Zeugnisse 
§ 15 Versetzen, Wiederholen, Zurücktreten, Überspringen 
§ 16 Nachprüfungen 

Abschnitt 5	 Kinder von Fahrenden 

§ 17 Begriffsbestimmung, Geltungsbereich 
§ 18 Stammschulen, Stützpunktschulen 
§ 19 Lernorganisation, Schultagebuch 
§ 20 Abschlüsse, Zeugnisse 

Teil 2 Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 

Abschnitt 1 Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

§ 21 Zweck der Prüfung, Teilnahme 
§ 22 Prüfungen und Prüfungsfächer 
§ 23 Nichtteilnahme, Nachholen 
§ 24 Täuschungen und Unregelmäßigkeiten 
§ 25 Ausschüsse 
§ 26 Ermittlung und Bekanntgabe der Ergebnisse 

Abschnitt 2	 Schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen 
und andere Prüfungsformen 

§ 27 Schriftliche Prüfungen 
§ 28 Mündliche Prüfungen 
§ 29 Andere Prüfungsformen 
§ 30 Zuhörende 

Teil 3 Schulformbezogene Regelungen 

Abschnitt 1	 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 
(Gesamtschule) 

§ 31	 Zielsetzung 
§ 32	 Aufnahmeverfahren 
§ 33	 Differenzierung 
§ 34	 Einstufung in Fachleistungskurse 
§ 35	 Leistungsbewertung 
§ 36	 Versetzen, Wiederholen 
§ 37	 Abschlüsse 
§ 38	 Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nach zwölf 

Schulbesuchsjahren 

Abschnitt 2	 Gymnasium 

§ 39	 Zielsetzung 
§ 40	 Aufnahmeverfahren 
§ 41	 Eignungsfeststellung 
§ 42	 Eignungsprüfung 
§ 43	 Auswahlverfahren 
§ 44	 Organisation der Jahrgangsstufe 10 
§ 45	 Versetzungsbestimmungen 
§ 46	 Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 und 

Abschlüsse 
§ 47	 Leistungs- und Begabungsklassen 

Abschnitt 3	 Oberschule 

§ 48 Zielsetzung 
§ 49 Aufnahmeverfahren 
§ 50 Auswahlverfahren 
§ 51 Unterrichtsorganisation, Differenzierung 
§ 52 Einstufung im kooperativen System 
§ 53 Versetzen, Wiederholen im kooperativen System 
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Teil 1

Allgemeine Bestimmungen


Abschnitt 1

Grundsätze


§ 1 
Geltungsbereich, Verweildauer 

(1) Diese Verordnung gilt für die weiterführenden allgemein
bildenden Schulen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenbur
gischen Schulgesetzes. 

(2) Die Schulformen in der Sekundarstufe I umfassen jeweils 
einen oder mehrere Bildungsgänge. 

(3) Die Schulbesuchsdauer in der Sekundarstufe I beträgt in 
der Regel vier Schuljahre. Die Höchstverweildauer in der 
Primarstufe und in der Sekundarstufe I darf insgesamt zwölf 
Schuljahre nicht überschreiten. Eine Wiederholung in den 
ersten beiden Jahrgangsstufen der Grundschule bleibt bei der 
Berechnung der Höchstverweildauer unberücksichtigt. Ist die 
Höchstverweildauer bereits erreicht, verlängert sich diese mit 
der Versetzung in die nächsthöhere Jahrgangsstufe um ein 
Schuljahr. Das staatliche Schulamt kann in begründeten Aus
nahmefällen, insbesondere bei längerer Erkrankung, für die 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe auf Antrag die Höchstver
weildauer verlängern. 

§ 2 
Selbstständigkeit der Schulen, Förderung,


Zusammenarbeit


(1) Die Schulen bestimmen im Rahmen der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften ihre pädagogische, didaktische, fachliche 
und organisatorische Tätigkeit selbst, insbesondere durch 

1.	 die Nutzung der in den Rahmenlehrplänen enthaltenen 
Entscheidungsspielräume und die Erarbeitung schuleigener 
Lehrpläne, 

2.	 die vorübergehende Zusammenfassung von Fächern oder 
die dauerhafte Zusammenfassung von Fächern zu Lern
bereichen, 

3.	 die angemessene Berücksichtigung übergreifender The
menkomplexe, 

4.	 die Erteilung von Fächern in halb- oder ganzjährigem 
epochalem Wechsel, 

5.	 Auswahl und Angebot der Wahlpflichtfächer, 
6.	 die Entscheidung über die Stundenanteile der Fächer und 

Lernbereiche im Rahmen der Stundentafel (Schwerpunkt
bildung), 

7.	 Entscheidungen über den Förder- und Wahlunterricht, 
8.	 Entscheidungen über Anzahl und Dauer von schriftlichen 

Arbeiten, 
9.	 Entscheidungen über Beginn und Umfang der äußeren 

Fachleistungsdifferenzierung und 
10. Entscheidungen über den kooperativen oder integrativen 

Unterricht an Oberschulen. 

(2) Die Förderung der einzelnen Schülerin und des einzelnen 
Schülers ist ein Prinzip des gesamten Unterrichts. Sie ist in den 
Gesamtzusammenhang schulischer Lernförderung zu stellen 
und soll nicht nur Lerndefizite beheben, sondern Lernbereit
schaft und Lernfähigkeit insgesamt weiterentwickeln und 
fördern sowie Leistungsschwerpunkte und individuelle Lern
entwicklungen unterstützen. 

(3) Die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sollen 
zur Vorbereitung der Übergänge in die Sekundarstufe I und die 
Sekundarstufe II mit den anderen Schulen, aus denen und in 
die Schülerinnen und Schüler nicht nur vereinzelt übergehen, 
zusammenarbeiten. Dabei kommt der Fremdsprachenfolge, 
insbesondere für die Sicherung der Fortführung in der gym
nasialen Oberstufe, eine besondere Bedeutung zu. 

§ 3 
Information und Beratung 

Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sind in allen 
grundsätzlichen Schulangelegenheiten zu informieren und zu 
beraten, insbesondere über 

1.	 die Bedeutung der Wahl einer zweiten Fremdsprache in der 
Jahrgangsstufe 7 oder 9, 

2.	 die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10, 
3.	 die Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen und 

Berechtigungen sowie die Bedeutung der Einstufung in 
den fachleistungsdifferenzierten Fächern und 

4.	 die Bildungsgänge in der Sekundarstufe II. 

Abschnitt 2

Aufnahme, Schulwechsel


§ 4 
Grundsätze 

(1) In die Sekundarstufe I können Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden, die das 17. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben. Im Ausnahmefall können ältere Schülerinnen und 
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Schüler, die die Sekundarstufe I vor nicht mehr als zwei Jahren 
verlassen haben, mit Genehmigung des staatlichen Schulamtes 
in die Jahrgangsstufen 8 bis 10 aufgenommen werden, wenn 
eine Integration pädagogisch sinnvoll und möglich ist. Eine 
Aufnahme in die Jahrgangsstufe 10 kann nur erfolgen, sofern 
ein erfolgreicher Besuch der Jahrgangsstufe 9 nachgewiesen 
wird. 

(2) Der Schulträger bestimmt im Rahmen der Schulorgani
sation die Zügigkeit und die Zahl der Plätze der Klassen in den 
jeweiligen Jahrgangsstufen unter Beachtung der Maßgaben des 
§ 50 Abs. 3 Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes (Auf
nahmekapazität). 

(3) Das staatliche Schulamt entscheidet im Rahmen der Unter
richtsorganisation über die Klassenbildung in den einzelnen 
Jahrgangsstufen, sofern dies auf Grund der Schülerzahlen 
erforderlich ist. 

(4) Die Aufnahmen und Zuweisungen von Schülerinnen und 
Schülern gemäß § 50 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulge
setzes erfolgen außerhalb des Aufnahmeverfahrens und gehen 
den Aufnahmen gemäß § 50 Abs. 1 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes vor. Das Feststellungsverfahren ist zeitlich so 
durchzuführen, dass das Ergebnis und die Entscheidung des 
staatlichen Schulamtes vor Beginn des Aufnahmeverfahrens 
in die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen vorliegen. 
Mit der Entscheidung des staatlichen Schulamtes ist die 
Schülerin oder der Schüler an der Schule aufgenommen und 
das Schulverhältnis begründet. 

(5) Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern, die sich 
bereits in der Sekundarstufe I befinden und gemäß § 15 Abs. 4 
einer Schule zugewiesen werden, erfolgen außerhalb des 
Auswahlverfahrens im Rahmen der gemäß § 7 Abs. 2 zurück
zuhaltenden Plätze. 

(6) Gastschülerinnen und Gastschüler im Sinne des § 50 Abs. 1 
Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes sind alle Schüle
rinnen und Schüler, die im Land Brandenburg nicht der Schul
pflicht gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes unterliegen. Dazu gehören insbesondere Schüle
rinnen und Schüler mit Hauptwohnung in anderen Bundeslän
dern. Eine Aufnahme von Gastschülerinnen oder Gastschülern 
in eine Schule kann erfolgen, wenn nach Durchführung des 
Aufnahmeverfahrens für alle Schülerinnen und Schüler, die 
einen Antrag auf Aufnahme an dieser Schule gestellt haben und 
im Land Brandenburg schulpflichtig sind, noch Aufnahme
kapazität besteht. Die Aufnahme von Gastschülerinnen und 
Gastschülern in eine Schule ist unzulässig, wenn gleichzeitig 
der Antrag auf Aufnahme von für den jeweiligen Bildungsgang 
geeigneten Schülerinnen und Schülern, die im Land Branden
burg schulpflichtig sind, abgelehnt werden müsste. Die 
deutsch-polnischen Schulprojekte bleiben hiervon unberührt. 

§ 5 
Obliegenheiten der Eltern 

Die Eltern sind gehalten, der Schulleiterin oder dem Schul
leiter zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs auf Aufnahme 

in eine weiterführende allgemeinbildende Schule die erforder
lichen Angaben zu machen. Ebenso haben sie alle Tatsachen 
darzulegen, die eine Aufnahme wegen besonderer Härtefälle 
und besonderer Gründe begründen können. Werden diese 
Angaben nicht vorgelegt, weist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter darauf hin, dass sich dieses zum Nachteil der 
Bewerberin oder des Bewerbers auswirken kann. Die Schule 
hat die ihr bekannten oder vorliegenden Tatsachen zu beachten. 

§ 6 
Anmeldung 

(1) Die Eltern wählen durch einen Erst- und Zweitwunsch die 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, an denen ihr 
Kind den gewünschten Bildungsgang belegen soll. Der Erst
wunsch der Eltern ist gegenüber dem Zweitwunsch anderer 
Eltern nicht vorrangig zu berücksichtigen. Erst- und Zweit
wunsch bestimmen die Reihenfolge der Schulen, die die 
Anmeldung auf eine mögliche Aufnahme prüfen sollen. 

(2) Das für Schule zuständige Ministerium legt den Termin 
fest, bis zu dem die Anmeldungen abzugeben sind. Der An
meldung sind die Kopien des Grundschulgutachtens und des 
Halbjahreszeugnisses der Jahrgangsstufe 6 sowie gegebenen
falls alle Unterlagen zur Darlegung und Glaubhaftmachung 
von besonderen Härtefällen und besonderen Gründen beizu
legen. 

(3) Anmeldungen auf Aufnahme in die Jahrgangsstufe 7 einer 
Schule von Schülerinnen und Schülern aus anderen Bundeslän
dern, die ihren Wohnungswechsel in das Land Brandenburg 
zum kommenden Schuljahr glaubhaft gemacht haben und auf 
Grund länderspezifischer Regelungen bereits seit der Jahr
gangsstufe 5 eine Schule einer bestimmten Schulform besu
chen, nehmen gleichberechtigt mit den im Land Brandenburg 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern am Aufnahme
verfahren teil. Verspätete Anmeldungen, die vor dem Versand 
der Aufnahmebescheide eingehen, sind in das laufende 
Aufnahmeverfahren einzubeziehen. Nach Versendung der 
Aufnahmebescheide erfolgt die Berücksichtigung der Anmel
dung im Rahmen freier Kapazitäten. 

(4) Schülerinnen und Schüler an einer Schule, die mit einer 
Grundschule zusammengefasst ist, beenden ihr Schulverhältnis 
nicht und verbleiben an dieser Schule, wenn die Eltern es wün
schen. 

§ 7 
Allgemeine Grundsätze des Auswahlverfahrens 

(1) Die Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler, deren 
Erstwunsch im Aufnahmeverfahren nicht berücksichtigt 
werden kann, sind an die Zweitwunschschule weiterzuleiten. 
An der Zweitwunschschule führt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ein Aufnahmeverfahren durch und überprüft, ob 
gegenüber den nach dem Erstwunsch bisher für die Aufnahme 
vorgesehenen Schülerinnen und Schülern Zweitwünsche ande
rer Schülerinnen oder Schüler vorrangig zu berücksichtigen 
sind. Ist dies der Fall, ist der Zweitwunsch vorläufig zu berück
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sichtigen und die verdrängte Erstwunschanmeldung an die 
Zweitwunschschule weiterzuleiten, an der eine entsprechende 
Feststellung erfolgt. 

(2) Zur Vermeidung von Kapazitätsüberschreitungen durch 
Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufe 7 wieder
holen und die gemäß § 15 Abs. 4 vom staatlichen Schulamt 
zugewiesen werden, kann jede weiterführende allgemeinbil
dende Schule eine angemessene Zahl von Plätzen je Klasse 
zurückhalten. Das staatliche Schulamt kann die Anzahl der 
zurückzuhaltenden Plätze festlegen. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter bestimmt weitere Schülerinnen und Schüler, 
die nachrücken können, wenn ein vergebener Platz auf 
Grund eines Verzugs, Nichtantritts oder aus anderen Grün
den nicht mehr beansprucht wird (Nachrückerliste). Die 
Nachrückerliste bestimmt die Rangfolge, in der die Schüle
rinnen und Schüler bei ausreichender Kapazität aufzuneh
men gewesen wären, und bestimmt die Reihenfolge der Auf
nahme bei frei werdenden Kapazitäten. Die Nachrückerliste 
verliert ihre Gültigkeit mit Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
der Jahrgangsstufe 7. 

(3) Ist das Auswahlverfahren an der Erst- und Zweitwunsch
schule beendet und kann eine Aufnahme nicht erfolgen, leitet 
die Zweitwunschschule die Anmeldung an das zuständige 
staatliche Schulamt weiter. Das staatliche Schulamt kann 
Ausgleichskonferenzen durchführen. 

(4) Das staatliche Schulamt schlägt den Eltern der nicht auf
genommenen Schülerinnen und Schüler Schulen mit noch 
freier Kapazität vor. Erfolgen für eine Schule mehr Antragstel
lungen, als noch freie Plätze zu vergeben sind, erfolgt eine 
Zuweisung unter Berücksichtigung der Eignung der Schülerin
nen und Schüler sowie besonderer Härtefälle und besonderer 
Gründe. Sofern die Eltern keinen Antrag auf Aufnahme in eine 
Schule mit noch freier Kapazität stellen, weist das staatliche 
Schulamt die Schülerin oder den Schüler unter Berücksichti
gung des Bildungsgangwunsches und der Eignung der nächst
erreichbaren Schule mit noch freier Kapazität zu (Zuweisungs
verfahren). 

§ 8 
Besondere Aufnahmeverfahren 

(1) Für die Aufnahme in Spezialschulen und Spezialklassen 
können mit Genehmigung des für Schule zuständigen Minis
teriums auf die Besonderheit der Schule bezogene Kriterien für 
die Bestimmung der Eignung und des Vorrangs der Eignung 
hinzugezogen werden. 

(2) Die Bestimmungen des § 32 gelten nicht für die sportbeton
ten Gesamtschulen Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder). 
Die in Satz 1 genannten Gesamtschulen können im Einverneh
men mit dem Schulträger zur Gewährleistung der Aufnahme 
weiterer, für diese Schule besonders geeigneter Schülerinnen 
und Schüler bis zum Beginn der Jahrgangsstufe 9 bis zu sieben 
Plätze je Klasse freihalten. 

(3) Im Übrigen sind die Bestimmungen dieser Verordnung ent
sprechend anzuwenden. 

§ 9 
Schulwechsel 

(1) Ein Schulwechsel erfolgt auf Antrag der Eltern zu Beginn 
eines Schuljahres, sofern nicht wichtige Gründe eine Ausnah
me erfordern. § 45 Abs. 4 bis 6 bleibt unberührt. Ein Schul
wechsel ist nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten der 
aufnehmenden Schule möglich. 

(2) Ein Schulwechsel von einer Oberschule oder einer Gesamt
schule an ein Gymnasium ist in der Regel bis zu Beginn der 
Jahrgangsstufe 9 zulässig und setzt die Eignung für den 
Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
voraus. Die Schülerin oder der Schüler ist geeignet, wenn die 
bisherige Lernentwicklung und Lernbereitschaft, der erreichte 
Leistungsstand und die Neigungen eine erfolgreiche Teilnahme 
am Unterricht erwarten lassen. Im Falle einer Übernachfrage 
koordiniert das jeweilige staatliche Schulamt die Herstellung 
des Einvernehmens zur Verteilung der Schülerinnen und Schü
ler. Auswahlentscheidungen erfolgen entsprechend § 53 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes auf der Grundlage des letz
ten Zeugnisses und eines Gespräches mit den Eltern und der 
Schülerin oder dem Schüler. Dabei sind die Fremdsprachenfolge 
und die bisherige Schullaufbahn zu berücksichtigen. 

§ 10 
Schulbesuch im Ausland 

Schülerinnen und Schüler können für einen längstens ein
jährigen Schulbesuch im Ausland beurlaubt werden. Die Zeit 
des Schulbesuchs im Ausland bleibt bei der Berechnung der 
Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I unberücksichtigt. 
Versetzungen und der Erwerb von Abschlüssen und Berechti
gungen können auf der Grundlage der während des Schul
besuchs im Ausland erbrachten und nachgewiesenen Leis
tungen erfolgen, wenn diese Leistungen und die Leistungen 
vor dem Schulbesuch im Ausland den nach dieser Verordnung 
zu erbringenden Leistungen für eine Versetzung oder für den 
Erwerb von Abschlüssen oder Berechtigungen gleichwertig 
sind. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schul
leiter. 

Abschnitt 3

Unterrichtsorganisation


§ 11 
Kontingentstundentafeln, Wochenstundentafeln,


Unterrichtsfächer


(1) Der Unterricht wird in Pflicht- und Wahlpflichtfächern auf 
der Grundlage der für die jeweilige Schulform geltenden 
Kontingentstundentafel gemäß Anlage 1 und der Rahmenlehr
pläne oder anderer geeigneter curricularer Materialien sowie 
schuleigener Lehrpläne für die Fächer und Lernbereiche 
erteilt. 

(2) Die Teilnahme am Wahlpflichtunterricht erfolgt auf Antrag 
der Eltern und ist grundsätzlich für die folgenden Jahrgangs
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stufen verbindlich. Ein Wechsel des Wahlpflichtfaches bei 
offensichtlicher Fehlentscheidung ist auf Antrag der Eltern in 
der Regel bis zum Ende des ersten Schuljahres nach Beginn 
des Wahlpflichtunterrichts auf Beschluss der Klassenkonferenz 
möglich. Über den Wechsel eines Wahlpflichtfaches zu einem 
späteren Zeitpunkt entscheidet auf Empfehlung der Klassen
konferenz die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(3) Im Rahmen der Kontingentstundentafel kann jede Schule 
Schwerpunkte bilden. Die Kontingentstundentafeln gemäß 
Anlage 1 weisen für die Jahrgangsstufen 7 und 8 sowie für die 
Jahrgangsstufen 9 und 10 für jedes Fach und für jeden Lern
bereich jeweils eine Anzahl von Unterrichtsstunden (Stunden
kontingent) aus. Die Schwerpunktbildung erfolgt durch 

1.	 die Verteilung von Stunden auf die Jahrgangsstufen inner
halb der Stundenkontingente, 

2.	 den Schwerpunktunterricht gemäß Absatz 4 und 
3.	 die Nutzung der Möglichkeiten gemäß Absatz 5. 

(4) Die für den Schwerpunktunterricht vorgesehenen Unter
richtsstunden sind 

1.	 zur Verstärkung des Unterrichts in den Fächern und Lern
bereichen, 

2.	 für Wahlpflichtunterricht, 
3.	 für Pflichtunterricht in weiteren Fächern oder 
4.	 für Maßnahmen zur individuellen Förderung 

zu verwenden. Dabei können diese Stunden für eine oder 
mehrere Maßnahmen gemäß den Nummern 1 bis 4 genutzt 
werden. 

(5) Von den Stundenkontingenten für die Fächer und Lernbe
reiche kann durch Umverteilung auf andere Fächer und Lern
bereiche abgewichen werden. Bei der Umverteilung auf andere 
Fächer und Lernbereiche können die zusätzlichen Aufgaben im 
Rahmen der Klassenleitung berücksichtigt werden. Hierbei 
sind die in den Kontingentstundentafeln ausgewiesenen 
Mindeststunden in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 für die Fächer 
und Lernbereiche und das jeweilige Stundenkontingent ins
gesamt einzuhalten. 

(6) Jede Schule erstellt auf der Grundlage der Kontingentstun
dentafeln und unter Berücksichtigung der Regelungen in den 
Absätzen 4 und 5 Wochenstundentafeln für jede Klasse. Über 
die Wochenstundentafeln entscheidet die Konferenz der Lehr
kräfte unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Schulkon
ferenz und der personellen und sächlichen Möglichkeiten. Der 
wöchentliche Pflicht- und Wahlpflichtunterricht darf für eine 
Schülerin oder einen Schüler in der Regel nicht mehr als 
36 Stunden betragen. 

(7) Die vorübergehende Zusammenfassung von Fächern und 
Abweichungen von der Wochenstundentafel sind insbesondere 
für Projektunterricht, Praxislernen und Epochenunterricht 
möglich. 

(8) Der in der Primarstufe begonnene Unterricht in der ersten 
Fremdsprache wird in der Regel bis zur Jahrgangsstufe 10 fort
gesetzt. Die Leistungen im Wahlunterricht in einer Fremd

sprache ab Jahrgangsstufe 9 oder 10 sind zu bewerten und auf 
dem Zeugnis zu vermerken, sofern der Unterricht auf der 
Grundlage eines Rahmenlehrplans oder anderer geeigneter 
curricularer Materialien durchgeführt wird. 

§ 12 
Unterrichtsorganisation 

(1) Der Unterricht findet im Klassenverband und in Kursen 
statt. 

(2) Die Fächer Geografie, Geschichte und Politische Bildung 
können zum Lernbereich Gesellschaftswissenschaften und die 
Fächer Physik, Chemie und Biologie zum Lernbereich Natur
wissenschaften zusammengefasst werden. Die Bildung des 
Lernbereiches Naturwissenschaften in den Jahrgangsstufen 9 
und 10 der Gesamtschule und der Oberschule bedarf der 
Genehmigung des für Schule zuständigen Ministeriums. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung oder 
Erwerb eines Abschlusses auf Grund der bisherigen Leistungen 
gefährdet ist, können für die Dauer von längstens einem Schul
halbjahr Unterrichtsangebote und Fördermaßnahmen ein
gerichtet werden, die von der Stundentafel und von dem 
Unterricht in Klassen und Kursen abweichen. Die Anforde
rungen der Rahmenlehrpläne sind einzuhalten. 

(4) Der Unterricht, insbesondere fächerverbindender Unter
richt, kann zeitweise in Einrichtungen außerhalb der Schule 
durchgeführt werden (Praxislernen). 

(5) Es kann Wahlunterricht und Förderunterricht angeboten 
werden. 

Abschnitt 4

Leistungsbewertung, Versetzung


§ 13 
Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung dient der Information der Schüle
rinnen und Schüler und der Eltern über den Leistungsstand. Sie 
ist für die Schule Ausgangspunkt für Förderung und Beratung 
der Schülerinnen und Schüler sowie Grundlage für die Gestal
tung der Schullaufbahn. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die ge
forderten Leistungsnachweise zu erbringen. Verweigert eine 
Schülerin oder ein Schüler einzelne Leistungen oder sind Leis
tungen aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht 
bewertbar, ist in der Regel die Note „ungenügend“ zu erteilen. 
Bei Täuschung ist durch die betroffene Lehrkraft unter Berück
sichtigung von Alter und Reife der Schülerin oder des Schülers 
zu entscheiden, ob die Note „ungenügend“ erteilt wird, die 
nicht erbrachte Leistung ohne Bewertung bleibt oder die Leis
tungsfeststellung nachgeholt werden kann. 

(3) Die Lehrkraft kann verlangen, dass die Kenntnisnahme von 
schriftlichen Arbeiten und der Bewertungen von den Eltern 
durch Unterschrift bestätigt wird. 
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(4) Zur Sicherung vergleichbarer Standards in den Klassen 
oder Kursgruppen werden in der Jahrgangsstufe 8 Vergleichs
arbeiten geschrieben. Alle Schülerinnen und Schüler in der 
Jahrgangsstufe 9 fertigen in einem Fach eigener Wahl eine 
Facharbeit oder eine Leistungsmappe an oder führen ein 
Projekt durch und präsentieren die Facharbeit, Leistungsmappe 
oder das Projekt. Die Facharbeit, Leistungsmappe oder die 
Durchführung des Projekts sowie die Präsentation werden 
bewertet. Die Bewertung kann besonders gewichtet werden. 

(5) Das Nähere zur Leistungsbewertung und zum Ausgleich 
von Nachteilen auf Grund einer Lese-Rechtschreib-Schwierig
keit wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt. 

(6) Am Ende des Schuljahres erfolgt die abschließende Leis
tungsbewertung in einem Fach oder Lernbereich, indem die 
Leistungen des gesamten Schuljahres zugrunde gelegt werden 
(Jahresnote). Dabei sind die Leistungen und Leistungsentwick
lung der Schülerin oder des Schülers im Verlauf des zweiten 
Schulhalbjahres besonders zu berücksichtigen. Eine Jahresnote 
wird auch dann gebildet, wenn der Unterricht in einem Fach 
epochal über die Dauer eines Schulhalbjahres erteilt wurde. 
Für die Feststellung eines Abschlusses werden die Jahresnoten 
und in denjenigen Fächern oder Lernbereichen, in denen am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 eine Prüfung abgelegt wurde, die 
Abschlussnoten gemäß § 26 Abs. 1 zugrunde gelegt. 

§ 14 
Zeugnisse 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende eines 
Schulhalbjahres und am Ende eines Schuljahres ein Zeugnis 
über die erbrachten Leistungen, auf dem auch die gegebenen
falls erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen vermerkt 
sind. In den Fächern oder Lernbereichen, in denen in der 
Jahrgangsstufe 10 eine Prüfung abgelegt wird, sind die gemäß 
§ 26 Abs. 1 ermittelten Abschlussnoten, in Gesamtschulen 
auch die Abschlusspunktzahlen, einzutragen. Auf das Zeugnis 
am Ende der Jahrgangsstufe 10 werden in denjenigen Fächern, 
die in der Jahrgangsstufe 10 nicht unterrichtet wurden, die am 
Ende der Jahrgangsstufe 9 erbrachten Leistungen übertragen. 

(2) Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 
bis 10 erfolgt die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
in Form von Noten zum Schulhalbjahr und Schuljahresende. 
Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens erfolgt auf 
der Grundlage der Notenstufen 

1.	 hervorragend ausgeprägt (1), 
2.	 deutlich ausgeprägt (2), 
3.	 teilweise ausgeprägt (3) und 
4.	 wenig ausgeprägt (4). 

Die Bewertung erfolgt in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 sowie 
am Ende des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 10 im 
Zeugnis. Am Ende der Jahrgangsstufe 10 erfolgt die Bewer
tung des Arbeits- und Sozialverhaltens nur, wenn die Eltern 
dies wünschen. Die Bewertung erfolgt in diesem Fall getrennt 
vom Zeugnis. Soweit dies erforderlich ist, führt die Klassen
lehrkraft auf der Grundlage der Bewertung des Arbeits- und 

Sozialverhaltens mit der Schülerin oder dem Schüler sowie 
deren oder dessen Eltern ein Beratungsgespräch. Die Eltern 
sind verpflichtet, an dem Beratungsgespräch teilzunehmen. 
Das Nähere zu den Inhalten, den Notenstufen und zum Verfah
ren der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens wird 
durch Verwaltungsvorschriften geregelt. 

§ 15 
Versetzen, Wiederholen, Zurücktreten, Überspringen 

(1) Die Versetzung erfolgt auf der Grundlage der Jahresnoten 
in den Pflicht- und Wahlpflichtfächern. 

(2) Frühestens zwei Wochen vor dem letzten Schultag eines 
Schuljahres entscheidet die Klassenkonferenz über die Verset
zung und über das Verlassen des Gymnasiums nach der Jahr
gangsstufe 7 gemäß § 45 Abs. 5. Versetzt wird, wer in den im 
Schuljahr erteilten Fächern die für die besuchte Schulform 
geltenden Versetzungsvoraussetzungen erfüllt. In begründeten 
Fällen kann die Klassenkonferenz in den Jahrgangsstufen 7 
und 8 eine Versetzung auch bei Nichterfüllung der Verset
zungsvoraussetzungen beschließen, wenn eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe zu 
erwarten ist oder eine Versetzung für die gesamte Lernentwick
lung als fördernd angesehen wird. Schülerinnen und Schüler, 
die versetzt wurden, können den Bildungsgang ohne Antrag 
auch dann fortsetzen, wenn sie die Vollzeitschulpflicht bereits 
erfüllt haben oder sich dadurch die Höchstverweildauer 
verlängert. 

(3) Wer nicht versetzt wurde, muss die bisher besuchte Jahr
gangsstufe wiederholen. Die §§ 36 Abs. 4, 45 Abs. 6, 53 Abs. 8 
und 56 Abs. 4 bleiben unberührt. Wer nicht versetzt wurde, 
jedoch die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, kann auf Antrag 
der Eltern die Jahrgangsstufe wiederholen, soweit 

1.	 dadurch die Höchstverweildauer gemäß § 1 Abs. 3 nicht 
überschritten wird, 

2.	 die personellen und schulorganisatorischen Voraussetzun
gen erfüllt sind, insbesondere die Belegung der entspre
chenden Wahlpflicht- oder Fachleistungskurse möglich ist, 
und 

3.	 die Jahrgangsstufe nicht bereits auf Grund einer Nichtver
setzung wiederholt wurde. 

Dies gilt auch für die Wiederholung der Jahrgangsstufe 10. 
Dem Antrag soll insbesondere dann stattgegeben werden, 
wenn ein bisher nicht erreichter Abschluss angestrebt wird. 
Das Schulverhältnis soll in begründeten Fällen nach einer 
Beobachtungszeit von mindestens zehn und höchstens zwölf 
Wochen beendet werden, wenn die Leistungsbereitschaft und 
die bis dahin erreichte Leistungsentwicklung den Erwerb des 
angestrebten Abschlusses nicht erwarten lassen und die Voll
zeitschulpflicht erfüllt ist. 

(4) Soweit die Wiederholung auf Grund der Nichteinrichtung 
von Klassen an der bisherigen Schule nicht erfolgen kann, wird 
ein Überweisungszeugnis erteilt und das Schulverhältnis be
endet. Das staatliche Schulamt weist die Schülerinnen und 
Schüler unter Berücksichtigung des gewählten Bildungs
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ganges, des Wunsches der Eltern und der vorhandenen 
Kapazitäten einer anderen Schule zu. 

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern 
spätestens eine Woche nach Aushändigung des Halbjahres
zeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe zurück
treten, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewähr
leistet ist und die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 3 erfüllt 
sind. 

(6) Die Entscheidung über die Nichtversetzung gilt in der 
Regel auch bei einem Wechsel in eine andere Schulform. Über 
Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
der aufnehmenden Schule, wenn auf Grund der nachgewiese
nen Leistungen im bisher besuchten Bildungsgang eine Verset
zung im gewählten Bildungsgang möglich gewesen wäre. 
Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler gemäß § 45 Abs. 4 
auf Grund zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahr
gangsstufe an eine Gesamtschule, gilt § 36 Abs. 4 entspre
chend. Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler gemäß § 45 
Abs. 4 auf Grund zweimaliger Nichtversetzung in derselben 
Jahrgangsstufe an eine Oberschule, gilt § 53 Abs. 8 oder § 56 
Abs. 4 entsprechend. § 45 Abs. 6 bleibt unberührt. 

(7) Schülerinnen und Schüler können auf Antrag der Eltern 
vorversetzt werden und dadurch eine Jahrgangsstufe übersprin
gen, wenn die bisherigen Leistungen eine erfolgreiche Mitar
beit in der höheren Jahrgangsstufe erwarten lassen und wenn 
sie dadurch in ihrer Lernentwicklung besser gefördert werden 
können. Die Vorversetzung erfolgt in der Regel zum Ende des 
Schulhalbjahres oder des Schuljahres. Mit der Vorversetzung 
am Ende der Jahrgangsstufe 9 oder in der Jahrgangsstufe 10 
der Gesamtschule gelten der Realschulabschluss/die Fachober
schulreife und die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe als erworben. Mit der Vorversetzung am Ende der 
Jahrgangsstufe 9 am Gymnasium gilt der Realschulabschluss/die 
Fachoberschulreife als erworben. Die Vorversetzung in der 
Jahrgangsstufe 10 am Gymnasium ist nicht zulässig. 

(8) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 2, 3, 5 und 7 trifft 
die Klassenkonferenz. 

§ 16 
Nachprüfungen 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern 
an die Schulleiterin oder den Schulleiter nach den Jahrgangs
stufen 7 bis 9 eine Nachprüfung in einem Fach oder Lern
bereich ablegen, um 

1.	 nachträglich versetzt zu werden, 
2.	 das Gymnasium gemäß § 45 Abs. 5 nicht verlassen zu müs

sen oder 
3.	 eine Querversetzung in die Jahrgangsstufe 8 gemäß § 45 

Abs. 6 Satz 2 zu erreichen. 

Die Klassenkonferenz stellt fest, wer für eine Nachprüfung in 
Betracht kommt. 

(2) Die Zulassung zur Nachprüfung erfolgt durch die Schul
leiterin oder den Schulleiter, wenn die Verbesserung einer 
Note um eine Notenstufe in einem einzigen Fach oder Lern
bereich genügt, um eines der Ziele gemäß Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
zu erreichen. 

(3) Für die Nachprüfung bildet die Schulleitung einen Prüfungs
ausschuss. Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

1.	 ein Mitglied der Schulleitung als das den Vorsitz führende 
Mitglied, 

2.	 die in dem jeweiligen Fach unterrichtende Lehrkraft als 
prüfendes Mitglied und 

3.	 eine weitere fachkundige Lehrkraft zur Protokollführung. 

Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmen
mehrheit und stellt fest, ob die Nachprüfung bestanden wurde. 
Stimmenthaltungen sind nicht möglich. 

(4) Wurde die Nachprüfung oder ein Teil der Nachprüfung aus 
selbst zu vertretenden Gründen versäumt, so gilt die Nach
prüfung als nicht bestanden. Kann die Schülerin oder der 
Schüler aus nicht selbst zu vertretenden Gründen an der 
gesamten Nachprüfung oder an einem Teil der Nachprüfung 
nicht teilnehmen, so muss dies unverzüglich nachgewiesen 
werden. Über eine Prüfungsunfähigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter legt gegebenenfalls einen 
neuen Nachprüfungstermin fest, sobald die Prüfungsfähigkeit 
wiederhergestellt ist. 

Abschnitt 5

Kinder von Fahrenden


§ 17 
Begriffsbestimmung, Geltungsbereich 

(1) Fahrende sind beruflich Reisende sowie Nichtsesshafte. 
Beruflich Reisende sind Personen, die einem Wandergewerbe 
nachgehen, sowie Berufsbinnenschiffer, Wanderarbeitnehme
rinnen und -arbeitnehmer. 

(2) Die folgenden Bestimmungen gelten insbesondere für 
vollzeitschulpflichtige Kinder von Schaustellern und Zirkus
angehörigen. Soweit die Regelungen für andere Gruppen von 
Fahrenden geeignet sind, die schulische Versorgung ihrer 
Kinder zu verbessern, sind sie entsprechend anzuwenden. 

§ 18 
Stammschulen, Stützpunktschulen 

(1) Das für Schule zuständige Ministerium benennt Schulen, 
die im Land Brandenburg die Aufgaben einer Stammschule 
regelmäßig erfüllen sollen. Die Liste der Stammschulen wird 
fortgeschrieben und im Amtsblatt des Ministeriums für Bil
dung, Jugend und Sport bekannt gemacht. 

(2) Die Stammschule stellt die notwendigen Schulbücher sowie 
das Schultagebuch zur Verfügung. Sie führt die Schülerakten 
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und soll sich für die weitere Schullaufbahn der Schülerin oder 
des Schülers verantwortlich zeigen. 

(3) Das für Schule zuständige Ministerium benennt auf 
Vorschlag der staatlichen Schulämter in jeder Stadt oder 
Gemeinde in der Nähe von Schausteller- oder Zirkusstand
plätzen mindestens eine Schule, die sich auf die besonderen 
Anforderungen der schulischen Versorgung dieser Schülerin
nen und Schüler einstellt (Stützpunktschule). Die Möglichkeit 
der Aufnahme in eine andere Schule bleibt hiervon unberührt. 
Die Eltern können die Standorte der Stützpunktschulen bei den 
staatlichen Schulämtern erfragen. 

(4) Die Stützpunktschulen gewährleisten den Schulbesuch 
während der Reisesaison, sichern die fortlaufende Führung 
des Schultagebuches und sind gegenüber der Stammschule 
informationspflichtig. 

§ 19 
Lernorganisation, Schultagebuch 

(1) Die Lernorganisation erfolgt auf der Grundlage individu
eller Fernlernwerke in Deutsch, Englisch, Mathematik sowie in 
den gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaft
lichen Fächern und von Lernberichten sowie dem Lernent
wicklungsbericht (Schultagebuch). 

(2) Die individuellen Fernlernwerke enthalten Aufgaben
stellungen, die durch die Stammschule erstellt und während 
der Reise fortgeschrieben werden. 

(3) Ein Lernbericht enthält Leistungsbewertungen und doku
mentiert den Lernfortschritt, der in der Arbeit mit den indivi
duellen Fernlernwerken an der besuchten Schule erreicht 
wurde. Er wird durch die besuchte Schule erstellt. Ein Exemp
lar ist der Stammschule beim Abschluss des Schulbesuchs 
zuzusenden. 

(4) Der Lernentwicklungsbericht beschreibt die Lernentwick
lung des letzten Jahres an der Stammschule und an den besuch
ten Schulen. Er wird durch die Stammschule mit dem Zeugnis 
zum Schulhalbjahr ausgestellt. 

(5) Das Schultagebuch ist von den Eltern zum Schuljahres
beginn von der Stammschule abzuholen. Es ist während der 
gesamten Reisesaison mitzuführen, am ersten Tag des Schul
aufenthalts der Schulleiterin oder dem Schulleiter der besuch
ten Schule zu übergeben und am Abreisetag wieder abzuholen. 

(6) In den besuchten Schulen arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
sowie in den gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissen
schaftlichen Fächern anhand ihrer individuellen Fernlernwerke 
im Rahmen binnendifferenzierter Unterrichtsorganisation und 
in den weiteren Fächern gemeinsam mit der Klasse oder Lern
gruppe anhand der dort verwendeten Schulbücher und Materia
lien. 

§ 20 
Abschlüsse, Zeugnisse 

(1) Die Klassenkonferenz der Stammschule entscheidet über 
die Versetzung und den Erwerb von Abschlüssen auf der 
Grundlage der Bestimmungen dieser Verordnung und unter 
Berücksichtigung der individuellen Schullaufbahn der Schüle
rinnen und Schüler. 

(2) Das Halbjahreszeugnis für Kinder von Fahrenden kann auf 
Wunsch der Eltern und Beschluss der Klassenkonferenz am 
Ende des Aufenthalts im Winterquartier, jedoch spätestens 
Ende März, ausgestellt werden. 

Teil 2

Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10


Abschnitt 1

Allgemeine Prüfungsbestimmungen


§ 21 
Zweck der Prüfung, Teilnahme 

(1) In den Prüfungen weisen die Schülerinnen und Schüler den 
Umfang der erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten nach. Sie dienen der Feststellung des Leistungsstandes 
am Ende der Jahrgangsstufe 10 unter einheitlichen Bedingun
gen. 

(2) An den Prüfungen nehmen alle Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 teil, die nach den Rahmenlehrplänen für 
die Sekundarstufe I unterrichtet werden. 

(3) Den Schülerinnen und Schülern mit einer erheblichen 
Sprachauffälligkeit, Sinnes- oder Körperbehinderung sind auf 
der Grundlage der Empfehlungen des Förderausschusses 
gemäß den Bestimmungen der Sonderpädagogik-Verordnung 
angemessene Erleichterungen zu gewähren, um Nachteile 
auszugleichen, die sich aus der Art und dem Umfang der jewei
ligen Behinderung ergeben. Als Erleichterungen kommen 
insbesondere eine angemessene Verlängerung der vorgesehe
nen Arbeitszeit sowie die Zulassung oder Bereitstellung beson
derer Hilfsmittel in Betracht. Soweit es nicht möglich ist, die in 
der jeweiligen Behinderung begründeten Nachteile durch die 
Gewährung von Erleichterungen gemäß Satz 2 auszugleichen, 
können 

1.	 schriftliche Prüfungen anstelle von mündlichen Prüfungen 
durchgeführt oder 

2.	 die Aufgaben für die zentralen schriftlichen Prüfungen 
durch geeignete, von der regelmäßig in der Klasse oder 
dem Kurs in der Jahrgangsstufe 10 unterrichtenden Lehr
kraft erarbeitete und vom zuständigen staatlichen Schulamt 
genehmigte Aufgaben ersetzt werden. 

Die Entscheidung trifft auf Antrag der Eltern der Prüfungsaus
schuss. Die fachlichen Prüfungsanforderungen bleiben un
berührt. Das Nähere zum Ausgleich von Nachteilen auf Grund 
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einer Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit wird durch Verwal
tungsvorschriften geregelt. 

(4) Einzugliedernde nehmen nach Maßgabe der Eingliede
rungsverordnung an den Prüfungen teil. 

§ 22 
Prüfungen und Prüfungsfächer 

(1) Alle Schülerinnen und Schüler legen 

1.	 eine schriftliche Prüfung in Deutsch, 
2.	 eine schriftliche Prüfung in Mathematik, 
3.	 eine mündliche Prüfung in einer spätestens in der Jahr

gangsstufe 7 begonnenen Fremdsprache und 
4.	 eine mündliche Prüfung oder eine Prüfung in einer anderen 

Prüfungsform in einem weiteren, in der Jahrgangsstufe 10 
unterrichteten Pflicht- oder Wahlpflichtfach oder Lernbe
reich der Wochenstundentafel 

ab. Die Schülerinnen und Schüler wählen mit Zustimmung 
ihrer Eltern im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres der Jahr
gangsstufe 10 bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgeleg
ten Termin das Fach der mündlichen Prüfung gemäß Num
mer 3 und das Fach oder den Lernbereich einer mündlichen 
Prüfung gemäß Nummer 4. Sofern die Schülerinnen und 
Schüler statt einer mündlichen Prüfung eine Prüfung in einer 
anderen Prüfungsform ablegen wollen, ist diese im Verlauf des 
ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 10 bis zu einem vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Termin zu beantragen. Eine 
Änderung der Wahl kann ausnahmsweise bei Vorliegen 
schwerwiegender Gründe beantragt werden. Die Entscheidung 
gemäß den Sätzen 3 und 4 trifft der Prüfungsausschuss. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler kann mit Zustimmung der 
Eltern zusätzlich bis zu zwei mündliche Prüfungen in Pflicht-
oder Wahlpflichtfächern oder Lernbereichen der Wochenstun
dentafel beantragen (freiwillige Zusatzprüfungen), nicht 
jedoch in den Fächern oder Lernbereichen gemäß Absatz 1 
Nr. 3 und 4. Der Antrag ist nach Bekanntgabe der Ergebnisse 
gemäß § 26 Abs. 4 bis zu einem vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Termin zu stellen. Die Entscheidung trifft der 
Prüfungsausschuss. 

§ 23 
Nichtteilnahme, Nachholen 

(1) Wer an einer Prüfung aus Krankheitsgründen nicht teilneh
men kann, muss unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung 
vorlegen. 

(2) Eine aus Krankheit oder anderen nicht selbst zu vertreten-
den Gründen versäumte Prüfung wird unverzüglich nach
geholt, sobald die Gründe für das Versäumen nicht mehr vorlie
gen. Über den Zeitpunkt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Sofern das Nachholen nicht vor Beginn der Sommerferien 
möglich ist, entfällt die Verpflichtung zur Ablegung der 
Prüfung. Das Nachholen ist auf Antrag bis zum Ende der 
ersten Woche nach Beginn des Unterrichts des folgenden 
Schuljahres möglich. 

(3) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler die Prüfung aus 
selbst zu vertretenden Gründen oder wird im Falle von Krank
heit nicht unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
oder wird die Prüfung verweigert, so wird die Prüfung mit der 
Note „ungenügend“, an Gesamtschulen mit der Note „ungenü
gend“ und null Punkten, bewertet. 

§ 24 
Täuschungen und Unregelmäßigkeiten 

(1) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler zur Erbringung 
einer Leistung in der Prüfung unerlaubter Hilfe, so ist dies eine 
Täuschung. 

(2) Wird jemand beim Begehen einer Täuschung bemerkt, 
entscheidet die aufsichtsführende Lehrkraft unverzüglich, ob 
die Prüfung fortgesetzt werden darf. Ist die Täuschung von 
geringem Umfang und eindeutig zu begrenzen, so wird der 
unter Täuschung entstandene Teil der Leistung als nicht 
erbracht bewertet. Ist die Täuschung von großem Umfang, so 
wird die gesamte Leistung mit der Note „ungenügend“, an 
Gesamtschulen mit der Note „ungenügend“ und null Punkten, 
bewertet. Wird erst nach Abschluss einer Prüfung eine Täu
schung festgestellt, so ist die betreffende Prüfungsleistung 
nachträglich mit der Note „ungenügend“, an Gesamtschulen 
mit der Note „ungenügend“ und null Punkten, zu bewerten und 
die Abschlussnote entsprechend zu ändern. Ein unrichtiges 
Zeugnis ist einzuziehen. 

(3) Wer durch eigenes Verhalten eine Prüfung so schwer
wiegend behindert, dass die ordnungsgemäße Durchführung 
der eigenen Prüfung oder die anderer gefährdet ist, kann von 
dieser Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung wird dann 
mit der Note „ungenügend“, an Gesamtschulen mit der Note 
„ungenügend“ und null Punkten, bewertet. 

(4) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 2 und 3 trifft der 
Prüfungsausschuss. 

(5) Die Schülerinnen und Schüler sind vor Beginn der Prü
fungen nachweislich auf die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 
hinzuweisen. 

§ 25 
Ausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Prüfungen wird an jeder Schule 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Diesem gehören an 

1.	 ein Mitglied der Schulleitung, in der Regel die Schulleite
rin oder der Schulleiter, als Prüfungsvorsitzende oder 
Prüfungsvorsitzender und 

2.	 mindestens zwei in der Sekundarstufe I unterrichtende 
Lehrkräfte, die von der Schulleitung benannt werden. 

(2) Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schulaufsicht kann 
den Prüfungsvorsitz übernehmen. Die oder der Prüfungsvorsit
zende kann im Falle ihrer oder seiner Verhinderung den Vorsitz 
im Prüfungsausschuss einem anderen Mitglied des Prüfungs
ausschusses übertragen. 
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(3) Für die Durchführung mündlicher Prüfungen beruft die 
oder der Prüfungsvorsitzende Fachausschüsse. 

§ 26 
Ermittlung und Bekanntgabe der Ergebnisse 

(1) Die Abschlussnote eines Faches oder Lernbereiches, in dem 
eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung durchgeführt 
wurde, wird im Verhältnis von drei zu zwei aus der Jahresnote 
und dem Ergebnis der Prüfung ermittelt. Sofern in Deutsch 
oder Mathematik gemäß § 22 Abs. 2 eine freiwillige Zusatz
prüfung stattfindet, wird aus der Jahresnote, dem Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung und dem Ergebnis der freiwilligen 
Zusatzprüfung die Abschlussnote ermittelt, wobei die Jahres
note mit doppeltem Gewicht eingeht. Die Abschlussnote ist 
nach der rechnerischen Ermittlung durch Auf- oder Abrunden 
festzusetzen. Liegt das rechnerische Ergebnis genau zwischen 
zwei Notenstufen oder Punktwerten (n,5), ist zugunsten der 
Schülerin oder des Schülers zu entscheiden. In Gesamtschulen 
wird die Abschlussnote aus der entsprechend ermittelten 
Abschlusspunktzahl gemäß Anlage 2 gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt die Abschlussnoten, in Gesamt
schulen die Abschlussnoten und die Abschlusspunktzahlen, in 
den schriftlichen Prüfungsfächern fest und teilt diese und das 
Ergebnis der schriftlichen Prüfungen der Klassenlehrkraft mit. 

(3) Die Jahresnoten, die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen 
und die Abschlussnoten in Deutsch und Mathematik, in 
Gesamtschulen die Abschlussnoten und die Abschlusspunkt
zahlen, werden vor Beginn der mündlichen Prüfungen durch 
die Klassenlehrkraft schriftlich bekannt gegeben. 

(4) Die Ergebnisse der Prüfungen gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 3 und 
4 und die Abschlussnoten, in Gesamtschulen die Abschluss
noten und die Abschlusspunktzahlen, in diesen Fächern oder 
Lernbereichen werden nach Abschluss dieser Prüfungen durch 
die Klassenlehrkraft schriftlich bekannt gegeben. Die Eltern 
werden durch die Klassenlehrkraft schriftlich informiert, ob 
durch freiwillige Zusatzprüfungen ein bisher nicht erreichter 
Abschluss, die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe oder die Versetzung erreicht werden kann. 

(5) Den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ist nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse auf Antrag Einsicht in die sie 
betreffenden Prüfungsunterlagen zu geben. 

Abschnitt 2

Schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen und andere


Prüfungsformen


§ 27 
Schriftliche Prüfungen 

(1) Die Aufgaben für die zentralen schriftlichen Prüfungen 
werden durch das für Schule zuständige Ministerium gestellt. 

(2) Sind schriftliche Prüfungen nachzuholen, werden die Auf
gaben von der Lehrkraft erstellt, die in der Jahrgangsstufe 10 

in dem Fach den regelmäßigen Unterricht in der Klasse oder 
dem Kurs durchgeführt hat. Die Aufgaben sind nach Beratung 
mit der Fachkonferenz vom Prüfungsausschuss zu genehmi
gen. Die Aufgaben dürfen keine inhaltliche Wiederholung der 
ersten schriftlichen Prüfung sein. 

(3) Soweit gemäß § 21 Abs. 3 Nr. 1 schriftliche Prüfungen 
anstelle von mündlichen Prüfungen durchgeführt werden, sind 
die Aufgaben durch die Lehrkraft zu erstellen, die in der Jahr
gangsstufe 10 den regelmäßigen Unterricht in der Klasse oder 
dem Kurs erteilt hat. 

§ 28 
Mündliche Prüfungen 

(1) Die Aufgabe wird von der Prüferin oder dem Prüfer erstellt. 

(2) Mündliche Prüfungen sind Einzelprüfungen und in den 
modernen Fremdsprachen in der Regel Gruppenprüfungen mit 
bis zu vier Schülerinnen und Schülern. Bei Vorliegen beson
derer Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss über Aus
nahmen. 

(3) Der Schülerin oder dem Schüler wird die Aufgabenstellung 
schriftlich vorgelegt. Eine Wahl unter mehreren Aufgaben ist 
nicht zulässig. 

(4) Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung findet 
unmittelbar vor der Prüfung unter Aufsicht statt. 

(5) Der Fachausschuss ermittelt gemäß § 26 Abs. 1 die 
Abschlussnote und gibt diese und das Ergebnis der Prüfung der 
Schülerin oder dem Schüler im Anschluss an die Beratung 
bekannt. Das Ergebnis der Prüfung und die Abschlussnote 
werden dem Prüfungsausschuss und der Klassenlehrkraft 
mitgeteilt. 

§ 29 
Andere Prüfungsformen 

(1) Die Prüfung in einer anderen Prüfungsform besteht aus 
einer Präsentation und einem Prüfungsgespräch. Sie muss 
fachübergreifend angelegt sein. Die Präsentation erfolgt auf 
der Grundlage 

1.	 einer Facharbeit, 
2.	 einer Leistungsmappe (Portfolio), 
3.	 eines Wettbewerbsbeitrages (regionale oder überregionale 

Schülerwettbewerbe) oder 
4.	 eines Projekts. 

(2) Der Antrag auf Prüfung in einer anderen Prüfungsform 
umfasst die Angabe des Faches oder Lernbereiches sowie 
einen Vorschlag für eine Aufgabenstellung. 

(3) Die Präsentation und das Prüfungsgespräch finden als 
Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Bei einer Gruppenprüfung 
ist zu gewährleisten, dass die individuelle Leistung jeder 
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers beurteilt 
werden kann. 
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(4) Das Schwergewicht der Beurteilung der anderen Prüfungs
form liegt auf der Facharbeit, dem Portfolio, dem Wettbewerbs
beitrag oder der Durchführung des Projekts. 

(5) Im Übrigen gelten die §§ 28 und 30 entsprechend. 

§ 30 
Zuhörende 

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die in mündlichen Prü
fungen Zuhörenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(2) Mit Zustimmung der Prüferin oder des Prüfers können auf 
Antrag Lehrkräfte sowie Lehramtskandidatinnen und Lehr
amtskandidaten bei mündlichen Prüfungen einschließlich 
Beratung und Beschlussfassung zuhören. 

(3) Mit Zustimmung der oder des Prüfungsvorsitzenden sowie 
der zu prüfenden Schülerin oder des zu prüfenden Schülers 
können bei einer mündlichen Prüfung, nicht aber bei der Be
ratung und der Beschlussfassung, auf Antrag Vertreterinnen 
und Vertreter der Elternkonferenz der Schule und Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 9 der Schule zuhören. Sie sind 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten und hierüber vor Beginn 
einer mündlichen Prüfung durch die Prüferin oder den Prüfer 
zu belehren. Dies ist im Protokoll der mündlichen Prüfung zu 
vermerken. 

(4) Mitglieder des Prüfungsausschusses können bei allen münd
lichen Prüfungen einschließlich Beratung und Beschlussfas
sung zuhören. 

(5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht können 
bei allen mündlichen Prüfungen einschließlich Beratung und 
Beschlussfassung zuhören. In diesem Falle ist die oder der 
Prüfungsvorsitzende vorher zu informieren. Die Prüferin oder 
der Prüfer informiert die Schülerinnen und Schüler darüber. 

(6) Behindern Zuhörende den ordnungsgemäßen Ablauf einer 
mündlichen Prüfung, sind sie von der Prüferin oder dem Prüfer 
von der weiteren Teilnahme auszuschließen. 

Teil 3

Schulformbezogene Regelungen


Abschnitt 1 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Gesamtschule) 

§ 31 
Zielsetzung 

(1) Die Gesamtschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte 
oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter 
Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbil
dungsreife, den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschul
reife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife. 

(2) Für den Unterricht in den Leistungs- und Begabungsklas
sen gelten die Regelungen für die Leistungs- und Begabungs
klassen an Gymnasien. 

§ 32 
Aufnahmeverfahren 

Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität 
einer Gesamtschule, werden bis zu einem Drittel der Plätze an 
Schülerinnen und Schüler vergeben, die den Bildungsgang 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gewählt haben. 
Das Auswahlverfahren für diese Schülerinnen und Schüler 
wird entsprechend § 43 durchgeführt. Eine Eignungsfeststel
lung gemäß § 41 sowie eine Eignungsprüfung gemäß § 42 
erfolgen nicht. Das Aufnahmeverfahren für die verbleibenden 
Plätze wird entsprechend den §§ 49 und 50 für Schülerinnen 
und Schüler durchgeführt, die den Bildungsgang zum Erwerb 
der Fachoberschulreife und der erweiterten Berufsbildungs
reife gewählt haben. Verbleibende Plätze in den jeweiligen 
Vergabegruppen sind an Schülerinnen und Schüler der jeweils 
anderen Vergabegruppe zu vergeben. 

§ 33 
Differenzierung 

(1) Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen nach 
Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert erteilt. 
Die Differenzierung kann erfolgen als 

1.	 Binnendifferenzierung, 
2.	 Fachleistungsdifferenzierung gemäß den Absätzen 2 und 3 

sowie 
3.	 Wahlpflichtunterricht. 

(2) Der Unterricht wird nach einer angemessenen Beobach
tungszeit, jedoch spätestens mit Beginn des zweiten Schulhalb
jahres, in der Jahrgangsstufe 7 in den Fächern Mathematik und 
erste Fremdsprache in Fachleistungskursen auf zwei An
spruchsebenen, dem Grundkurs (G-Kurs) und dem Erweite
rungskurs (E-Kurs), erteilt. Der Unterricht in Fachleistungs
kursen gemäß Satz 1 beginnt in Deutsch in der Regel in der 
Jahrgangsstufe 8, spätestens jedoch mit Beginn der Jahrgangs
stufe 9 sowie in den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie 
oder Physik mit Beginn der Jahrgangsstufe 9. Er kann sowohl 
in Chemie als auch in Physik auf zwei Anspruchsebenen erteilt 
werden, wenn die personellen, räumlichen und sächlichen 
Möglichkeiten der Schule das zulassen. Bei der erstmaligen 
Bildung von Fachleistungskursen ist darauf zu achten, dass die 
Grund- und Erweiterungskurse jeweils eine vergleichbare 
Bandbreite an Schülerleistungen aufweisen. Die Durchlässig
keit zwischen den Kursen ist zu gewährleisten. 

(3) Anstelle von Fachleistungskursen können klasseninterne 
Lerngruppen entsprechend den Grundsätzen der Fachleistungs
differenzierung gemäß Absatz 2 und den §§ 34 und 35 gebildet 
werden, soweit 

1.	 besondere pädagogische Konzepte erprobt werden sollen 
oder 

2.	 aus demografischen oder schulstrukturellen Gründen eine 
sinnvolle Kursbildung nicht möglich ist. 

Nummer 2 gilt insbesondere für Klassen, in denen der 
Frequenzrichtwert für die Klassenbildung erheblich unter
schritten wird. Die Bildung klasseninterner Lerngruppen ist 
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durch die Konferenz der Lehrkräfte zu beschließen und dem 
staatlichen Schulamt anzuzeigen. 

§ 34 
Einstufung in Fachleistungskurse 

(1) Die erstmalige Einstufung in einen fachleistungsdifferen
zierten Kurs erfolgt auf Empfehlung der Klassenkonferenz 
unter Berücksichtigung der Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler und ihrer Eltern. Sofern die Eltern der Empfehlung 
widersprechen, ist der Wunsch der Eltern maßgebend. Vor 
Ablauf des Schuljahres der Jahrgangsstufe 7 und jedes 
Schulhalbjahres der Jahrgangsstufen 8 und 9 entscheidet die 
Klassenkonferenz gemäß Absatz 3 über den weiteren Verbleib. 

(2) Im Einzelfall ist auf Antrag der Eltern bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 9 auch innerhalb eines Schulhalbjahres ein 
Wechsel zwischen den Fachleistungskursen möglich, wenn 
dies der Förderung der Schülerin oder des Schülers dient. 

(3) Wer sehr gute oder gute Leistungen in einem Grundkurs 
erzielt hat, soll in den Erweiterungskurs, wer mangelhafte oder 
ungenügende Leistungen in einem Erweiterungskurs erzielt 
hat, in den Grundkurs übergehen. Bei befriedigenden oder 
ausreichenden Leistungen soll in besonderer Weise geprüft 
werden, in welchem Kurs eine angemessene Förderung 
möglich ist. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 kann am 
Ende der Jahrgangsstufe 9 einem Wunsch auf Teilnahme an 
Erweiterungskursen durch die Klassenkonferenz insoweit 
entsprochen oder die Teilnahme empfohlen werden, als dies 
zur Erreichung eines qualifizierteren Abschlusses erforderlich 
ist. 

(4) Innerhalb der Jahrgangsstufe 10 ist auf Antrag der Eltern 
ein Wechsel von einem Erweiterungskurs in einen Grundkurs 
in den ersten drei Monaten möglich. Der Wechsel in einen 
Erweiterungskurs ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen 
sind nur aus wichtigem Grund zulässig und bedürfen der 
Genehmigung des staatlichen Schulamtes. 

§ 35 
Leistungsbewertung 

Für die Leistungsbewertung gilt § 13. In den Jahrgangsstufen 9 
und 10 werden die Noten auf dem Halbjahres- und Schuljah
reszeugnis durch Punkte gemäß Anlage 2 ergänzt. Die Konfe
renz der Lehrkräfte legt fest, ob die Vergabe von Punkten nur 
auf dem Halbjahres- und Schuljahreszeugnis erfolgt oder ob 
bereits die schriftlichen Arbeiten neben der Note mit Punkten 
bewertet werden. Die Leistungen in Erweiterungskursen 
werden auf einer Skala von 15 bis 0 Punkten, die Leistungen 
in Grundkursen von 12 bis 0 Punkten gemessen. Wechselt 
eine Schülerin oder ein Schüler zum Schulhalbjahr innerhalb 
des leistungsdifferenzierten Unterrichts das Kursniveau, wird 
abweichend von § 13 Abs. 6 Satz 1 die Jahresnote auf Grund 
der erbrachten Leistungen des zweiten Schulhalbjahres gebil
det. 

§ 36 
Versetzen, Wiederholen 

(1) Die Versetzung erfolgt gemäß § 15 Abs. 2 am Ende jeder 
Jahrgangsstufe auf Grund der von der Klassenkonferenz fest
gestellten Leistungen. Es wird unterschieden zwischen den 
Fächern Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, Physik, 
Chemie und dem Fach des in Jahrgangsstufe 7 beginnenden 
Wahlpflichtunterrichts (Fächergruppe I) und den übrigen 
Fächern (Fächergruppe II). 

(2) Soweit Fächer in Grund- und Erweiterungskursen unter
richtet werden, erfolgt die Versetzung in die Jahrgangsstufe 8 
oder 9 auf der Grundlage der in den Grundkursen erreichten 
Leistungen sowie der gemäß Satz 2 errechneten Leistungen in 
den Erweiterungskursen.  Eine mangelhafte Leistung in einem 
Erweiterungskurs entspricht einer ausreichenden Leistung in 
einem Grundkurs, eine ungenügende Leistung in einem 
Erweiterungskurs entspricht einer mangelhaften Leistung in 
einem Grundkurs. Versetzt wird, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen er
reicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens drei mangelhafte Leistungen aufweist. Dabei müssen 
in einem der Fächer Deutsch oder Mathematik mindestens 
ausreichende Leistungen erreicht werden. 

(3) In die Jahrgangsstufe 10 wird versetzt, wer 

1.	 mit den Jahresnoten aller unterrichteten Fächer eine 
Punktsumme von mindestens 60 Punkten, dabei mit den 
Jahresnoten der Fächergruppe II eine Punktsumme von 
mindestens 30 Punkten, 

2.	 in mindestens einem der Fächer Deutsch oder Mathematik 
mindestens fünf Punkte erreicht und 

3.	 in höchstens zwei Fächern mangelhafte Leistungen und 
keine ungenügende Leistung erbracht hat. 

Dabei wird im Lernbereich Gesellschaftswissenschaften ein 
für die Einzelfächer gemeinsamer Punktwert durch die in den 
Einzelfächern unterrichtenden Lehrkräfte festgelegt und als 
eine Fachnote gewertet. Sofern Jahresnoten in weniger oder 
mehr als 13 Fächern vorliegen, verringern oder erhöhen sich 
die Punktsummen gemäß Nummer 1 für jedes Fach der Fächer
gruppe I um fünf Punkte und der Fächergruppe II um vier 
Punkte. In diesem Falle entscheidet die Klassenkonferenz, ob 
trotz der fehlenden Noten die Jahrgangsstufe als erfolgreich 
besucht gewertet werden kann. Dies ist jedenfalls dann nicht 
möglich, wenn in der Mehrzahl der vorgeschriebenen Fächer 
keine Note erteilt werden kann. 

(4) Wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die Jahrgangs
stufe 7 oder 8 und erreicht sie oder er erneut nicht die Voraus
setzungen für eine Versetzung, wird der Bildungsgang ohne 
Versetzungsentscheidung in der nächsthöheren Jahrgangsstufe 
fortgesetzt, soweit die Vollzeitschulpflicht noch nicht erfüllt ist. 
Die Schülerin oder der Schüler ist dort entsprechend den Lern
möglichkeiten zu fördern. Eine zweite Wiederholung ist in der 
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Regel nicht zulässig. In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 kann das 
staatliche Schulamt in begründeten Fällen dem Antrag der 
Eltern auf eine weitere Wiederholung derselben Jahrgangsstufe 
stattgeben, sofern dadurch die Höchstverweildauer gemäß § 1 
Abs. 3 nicht überschritten wird und die personellen und 
schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

§ 37 
Abschlüsse 

(1) Abschlüsse und Berechtigungen werden auf Grund eines 
Beschlusses der Klassenkonferenz am Ende der Jahrgangs
stufe 10 vergeben, wenn die Mindestbedingungen erfüllt wur
den, die für bestimmte Fächer und Fächergruppen durch 
Punktwerte gemäß Anlage 2 und Punktsummen festgelegt sind. 
Im Lernbereich Gesellschaftswissenschaften wird im Sinne der 
Abschlussregelungen ein für die Einzelfächer gemeinsamer 
Punktwert durch die in den Einzelfächern unterrichtenden Lehr
kräfte festgelegt und als eine Fachnote gewertet. 

(2) Den erweiterten Hauptschulabschluss/die erweiterte Berufs
bildungsreife erwirbt, wer die Mindestbedingungen ent
sprechend § 36 Abs. 3 erfüllt. 

(3) Den Realschulabschluss/die Fachoberschulreife erwirbt, 
wer 

1.	 mit den Abschlussnoten aller unterrichteten Fächer eine 
Punktsumme von mindestens 84, dabei mit den Abschluss
noten der Fächergruppe II eine Punktsumme von mindes
tens 42 erreicht hat, 

2.	 in der Jahrgangsstufe 10 in mindestens zwei Fächern im 
Erweiterungskurs unterrichtet wurde und 

3.	 in höchstens zwei Fächern die erforderlichen Leistungen 
nicht erbracht hat. Erforderlich sind mindestens je sieben 
Punkte in allen Fächern der Fächergruppe I und in zwei 
weiteren Fächern sowie mindestens vier Punkte in den 
übrigen Fächern. Dabei darf keine ungenügende Leistung 
vorliegen und in mindestens einem der Fächer Deutsch 
oder Mathematik müssen fünf Punkte erreicht worden sein. 
Wurden in zwei der Fächer der Fächergruppe I die erfor
derlichen Leistungen nicht erbracht, müssen in diesen bei
den Fächern jeweils mindestens vier Punkte erreicht wor
den sein. 

Sofern Abschlussnoten in weniger oder mehr als 13 Fächern 
vorliegen, verringern oder erhöhen sich die Punktsummen 
gemäß Nummer 1 für jedes Fach der Fächergruppe I um sieben 
Punkte und der Fächergruppe II um sechs Punkte. 

(4) Die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
erwirbt, wer 

1.	 mit den Abschlussnoten aller unterrichteten Fächer eine 
Punktsumme von mindestens 112, dabei mit den Ab
schlussnoten der Fächergruppe II eine Punktsumme von 
mindestens 56 erreicht hat, 

2.	 in der Jahrgangsstufe 10 in mindestens drei Fächern, da
runter mindestens zwei der Fächer Deutsch, erste Fremd
sprache und Mathematik, im Erweiterungskurs unterrichtet 
wurde und 

3.	 in höchstens zwei Fächern die erforderlichen Leistungen 
nicht erbracht hat. Erforderlich sind in einem Fach des Er
weiterungskurses mindestens elf Punkte, in allen übrigen 
Fächern der Fächergruppe I mindestens neun Punkte, in 
allen übrigen Fächern mindestens vier Punkte. Dabei darf 
keine ungenügende Leistung vorliegen und in mindestens 
einem der Fächer Deutsch oder Mathematik müssen fünf 
Punkte erreicht worden sein. Wurden in zwei der Fächer 
der Fächergruppe I die erforderlichen Leistungen nicht er
bracht, müssen in diesen beiden Fächern jeweils mindes
tens vier Punkte erreicht worden sein. Wurden in keinem 
der Erweiterungskurse mindestens elf Punkte erbracht, so 
wurde in einem Fach, in dem gleichzeitig weniger als neun 
Punkte erreicht wurden, nur einmal die erforderliche Leis
tung nicht erbracht. 

Sofern Abschlussnoten in weniger oder mehr als 13 Fächern 
vorliegen, verringern oder erhöhen sich die Punktsummen 
gemäß Nummer 1 für jedes Fach der Fächergruppe I um neun 
Punkte und der Fächergruppe II um acht Punkte. 

(5) Mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 wird der 
Hauptschulabschluss/die Berufsbildungsreife erworben. 

§ 38 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

nach zwölf Schulbesuchsjahren 

(1) An Gesamtschulen kann die allgemeine Hochschulreife 
nach zwölf Schulbesuchsjahren erworben werden, wenn auf 
der Grundlage eines pädagogischen Konzepts oder Schul
programms die hierfür erforderliche Unterrichtsorganisation 
von dem für Schule zuständigen Ministerium genehmigt 
wurde. Die Entscheidung über den Antrag der Schule erfolgt 
im Einvernehmen mit dem für Schule zuständigen Ausschuss 
des Landtages. 

(2) Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nach zwölf 
Schulbesuchsjahren setzt voraus, dass 

1.	 die für die Gymnasien in den Jahrgangsstufen 7 bis 12 
geltenden Mindeststunden insgesamt erreicht werden, 

2.	 die ausgewählten Schülerinnen und Schüler über die er
forderliche Eignung verfügen und 

3.	 die Vermittlung der verbindlichen Anforderungen und 
Inhalte des Bildungsganges zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 insgesamt 
gewährleistet ist. 

Hierzu kann das für Schule zuständige Ministerium Ab
weichungen von der in dieser Verordnung für Gesamtschulen 
festgelegten Unterrichtsorganisation und Kontingentstunden
tafel zulassen. 
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Abschnitt 2

Gymnasium


§ 39 
Zielsetzung 

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung 
und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife. 

§ 40 
Aufnahmeverfahren 

(1) Das Aufnahmeverfahren in die Jahrgangsstufe 7 besteht aus 

1. der Eignungsfeststellung gemäß § 41 und § 42, 
2. dem Auswahlverfahren gemäß § 43 und § 7 und 
3. gegebenenfalls dem Zuweisungsverfahren gemäß § 7. 

(2) Die Durchführung der Eignungsfeststellung und des 
Auswahlverfahrens obliegt den Schulleiterinnen und Schul
leitern der gewünschten Schulen. 

(3) Die Durchführung des Zuweisungsverfahrens obliegt dem 
staatlichen Schulamt. Die Schülerinnen und Schüler, die nach 
der Eignungsfeststellung und dem Auswahlverfahren keine 
Aufnahme finden, nehmen am Zuweisungsverfahren teil. 

§ 41 
Eignungsfeststellung 

(1) Grundlage für die Aufnahmeentscheidung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters ist die Feststellung der Fähigkeiten, 
Leistungen und Neigungen der Schülerin oder des Schülers 
(Eignungsfeststellung). Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
kann Mitglieder der Schulleitung, der erweiterten Schulleitung 
oder andere geeignete Lehrkräfte der Schule bestimmen, die 
sie oder ihn bei der Feststellung unterstützen. 

(2) Die Eignung für den sechsjährigen Bildungsgang an 
Gymnasien ist durch eine bestandene Eignungsprüfung gemäß 
§ 42 nachzuweisen. Einer Eignungsprüfung bedarf es für eine 
Schülerin oder einen Schüler einer Schule in öffentlicher Träger
schaft oder einer anerkannten Ersatzschule nicht, wenn die Schü
lerin oder der Schüler über die Bildungsgangempfehlung zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife verfügt und die Summe 
der Noten der Fächer Mathematik, Deutsch und erste Fremdspra
che im Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 6 den Wert sieben 
nicht übersteigt. Schülerinnen und Schüler von genehmigten Er
satzschulen nehmen in der Regel an der Eignungsprüfung teil. 
Das staatliche Schulamt kann für eine genehmigte Ersatzschule 
bestimmen, dass Satz 2 für die Schülerinnen und Schüler dieser 
Schule entsprechende Anwendung findet. 

§ 42 
Eignungsprüfung 

(1) Die Eignungsprüfung ist an ausgewählten Schulen in Form 
eines Probeunterrichts durchzuführen. 

(2) Das staatliche Schulamt beruft für jede Unterrichtsgruppe 
eine Kommission, die den Probeunterricht durchführt, aus
wertet und das Ergebnis feststellt. 

(3) Die Kommission stellt im Rahmen des Probeunterrichts auf 
der Grundlage der Leistungen fest, ob eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht zu erwarten ist. Die Eignungsprüfung 
ist bestanden, wenn mindestens zwei Mitglieder der Kommis
sion eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erwarten. Bei 
der Feststellung sind die Besonderheiten der Schülerinnen und 
Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit und der 
bisherige Bildungsweg von einzugliedernden Schülerinnen und 
Schülern angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Soweit eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit an 
der Eignungsprüfung nicht teilnehmen kann, erfolgt die 
Eignungsfeststellung durch die Schulleiterin oder den Schul
leiter des gewünschten Gymnasiums im Rahmen eines Ge
spräches. 

§ 43 
Auswahlverfahren 

(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen geeigneter Schülerin
nen und Schüler die Aufnahmekapazität, ist ein Auswahl
verfahren durchzuführen. Die Auswahl erfolgt unter den 
geeigneten Schülerinnen und Schülern, die die Schule im 
Erst- oder Zweitwunsch benennen oder auf Grund der 
Ausgleichskonferenz gemäß § 7 Abs. 3 zu berücksichtigen sind. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt die geeignetsten 
Schülerinnen und Schüler entsprechend der festgelegten Ka
pazität fest (Vorrang der Eignung). Der Vorrang der Eignung 
ist durch die Auswertung des Grundschulgutachtens und des 
Halbjahreszeugnisses der Jahrgangsstufe 6 zu ermitteln. Er
gänzend kann das Ergebnis eines Gespräches mit der Schülerin 
oder dem Schüler hinzugezogen werden. 

(3) Auf Wunsch der Eltern und im Falle einer schriftlichen 
Gegendarstellung der Eltern zum Grundschulgutachten sind 
diese Gespräche zu führen. Nach vorherigem Hinweis und mit 
Einverständnis der Eltern können auch die Ergebnisse der 
Gespräche berücksichtigt werden, die vor Beginn des Aufnah
meverfahrens geführt wurden. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat den bisherigen 
Bildungsweg von einzugliedernden Schülerinnen und Schülern 
gemäß Eingliederungsverordnung angemessen zu berücksich
tigen. Insbesondere stehen fehlende Kenntnisse und Leistun
gen in der deutschen Sprache sowie deren Auswirkungen einer 
Aufnahmeentscheidung nicht entgegen, wenn die Fähigkeiten, 
Leistungen und Neigungen im Allgemeinen einen Vorrang der 
Eignung begründen. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern, 
die über kein Gutachten der abgebenden Schule verfügen, 
erfolgt die Feststellung des Vorrangs der Eignung auf der 
Grundlage eines Gespräches und des Halbjahreszeugnisses der 
Jahrgangsstufe 6. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
vergleicht die Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen mit 
denen der anderen Schülerinnen und Schüler, insbesondere 
denen aus den brandenburgischen Grundschulen, und ent
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scheidet unter Berücksichtigung des bisher besuchten Bildungs
ganges über die Aufnahme. 

(6) Besondere Härtefälle gemäß § 53 Abs. 4 des Branden
burgischen Schulgesetzes und besondere Gründe sind zu 
berücksichtigen. Ein besonderer Grund begründet im Auswahl
verfahren den Vorrang einer Schülerin oder eines Schülers bei 
gleicher Eignung für den Bildungsgang zum Erwerb der all
gemeinen Hochschulreife. 

§ 44 
Organisation der Jahrgangsstufe 10 

(1) Am Gymnasium bildet die Jahrgangsstufe 10 den Ab
schluss der Sekundarstufe I. Sie gilt zugleich als Einführungs
phase in die gymnasiale Oberstufe, an die sich eine zweijährige 
Qualifikationsphase anschließt. 

(2) Die Wochenstundentafeln der Klassen der Jahrgangs
stufe 10 müssen alle Fächer umfassen, die im Rahmen des 
Kursangebotes der Schule in der Qualifikationsphase ver
pflichtend zu belegen sind oder als Abiturprüfungsfach ge
wählt werden sollen. Diese Fächer sind mindestens zweistün
dig zu unterrichten. Der Unterricht in Lernbereichen und halb
jährlich epochaler Unterricht sind in diesen Fächern nicht 
zulässig. Soweit diese Fächer nicht in der Kontingentstunden
tafel ausgewiesen sind, können sie im Rahmen des Schwer
punktunterrichts angeboten werden. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler wählen im Verlauf der Jahr
gangsstufe 10 die Grund- und Leistungskurse, die sie in der 
Qualifikationsphase belegen werden. Jedes Fach, das in der 
Qualifikationsphase verpflichtend zu belegen ist oder als 
Abiturprüfungsfach gewählt wird, ist in der Jahrgangsstufe 10 
zu belegen. 

§ 45 
Versetzungsbestimmungen 

(1) Die Versetzung erfolgt gemäß § 15 Abs. 2 am Ende jeder 
Jahrgangsstufe auf Grund der von der Klassenkonferenz fest
gestellten Leistungen. 

(2) Bei der Versetzung und Vergabe der Abschlüsse wird unter
schieden zwischen den Fächern Deutsch, Mathematik, erste 
und zweite Fremdsprache (Fächergruppe I) und den übrigen 
Fächern (Fächergruppe II). 

(3) In die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 wird versetzt, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens eine mangelhafte Leistung aufweist oder 

3.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens zwei mangelhafte Leistungen in Fächergruppe II 
aufweist und diese durch jeweils eine mindestens befriedi
gende Leistung ausgleichen kann. 

(4) Bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangs
stufe oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahrgangsstufen hat 

eine Schülerin oder ein Schüler das Gymnasium zu verlassen. 
In begründeten Fällen kann das staatliche Schulamt Aus
nahmen zulassen. Sofern die Vollzeitschulpflicht noch nicht er
füllt ist, erfolgt die Zuweisung an eine Oberschule oder eine 
Gesamtschule durch das zuständige staatliche Schulamt. Dabei 
ist dem Wunsch der Eltern auf Aufnahme in eine bestimmte 
Schule zu entsprechen, wenn die Aufnahme an der betreffen
den Schule möglich ist. 

(5) Wer am Ende der Jahrgangsstufe 7 nicht versetzt wird, hat 
das Gymnasium zu verlassen, wenn die bisherige Lernentwick
lung und Lernbereitschaft, der erreichte Leistungsstand und die 
Neigungen eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des 
Bildungsganges zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
nicht erwarten lassen. Eine erfolgreiche Teilnahme ist ins
besondere nicht zu erwarten, wenn 

1.	 in einem Fach der Fächergruppe I eine mangelhafte 
Leistung und eine weitere mangelhafte Leistung in einem 
anderen Fach, 

2.	 in den Fächern der Fächergruppe II eine mangelhafte und 
eine ungenügende Leistung, 

3.	 in einem Fach der Fächergruppe I eine ungenügende 
Leistung, 

4.	 in zwei Fächern der Fächergruppe I mangelhafte Leistun
gen, 

5.	 in mehr als zwei Fächern mangelhafte Leistungen oder 
6.	 in mehr als einem Fach mangelhafte Leistungen und in 

einem weiteren Fach eine ungenügende Leistung 

erbracht wurden. Die Klassenkonferenz kann mit Zustimmung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters die Wiederholung der 
Jahrgangsstufe 7 am Gymnasium zulassen, wenn der erreichte 
Leistungsstand gemäß den Nummern 1 bis 6 auf nicht von der 
Schülerin oder dem Schüler zu vertretenden Umständen, insbe
sondere länger anhaltende Krankheit, beruht oder die Lernbe
reitschaft und Leistungsentwicklung eine erfolgreiche Teilnah
me am Unterricht erwarten lassen. 

(6) Wer das Gymnasium gemäß Absatz 5 Nr. 3 bis 6 verlässt, 
wiederholt die Jahrgangsstufe 7 an einer Gesamtschule oder 
Oberschule (Querversetzung in die Jahrgangsstufe 7). Alle 
übrigen Schülerinnen und Schüler, die gemäß Absatz 5 das 
Gymnasium verlassen, werden auf Antrag in die Jahrgangsstu
fe 8 einer Gesamtschule oder Oberschule aufgenommen (Quer
versetzung in die Jahrgangsstufe 8). Das staatliche Schulamt 
koordiniert die Aufnahme unter Berücksichtigung des Eltern
wunsches und der zur Verfügung stehenden Aufnahmekapa
zitäten. § 7 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) Wer am Ende der Jahrgangsstufe 7 nicht versetzt wird und 
die Schule nicht gemäß Absatz 5 verlassen muss, kann auf 
Antrag in die Jahrgangsstufe 8 querversetzt werden. 

§ 46 
Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 

und Abschlüsse 

(1) Die Versetzung und die Vergabe von Abschlüssen am Ende 
der Jahrgangsstufe 10 erfolgen auf Grund eines Beschlusses 
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der Klassenkonferenz, wenn die Mindestbedingungen gemäß 
den Absätzen 2 bis 4 erfüllt wurden. 

(2) In die Qualifikationsphase wird versetzt, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen erreicht 
hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens eine mangelhafte Leistung aufweist und diese durch 
eine mindestens befriedigende Leistung ausgleichen kann. 
Der Ausgleich für eine mangelhafte Leistung in Fächer
gruppe I muss durch ein anderes Fach dieser Fächergruppe 
erfolgen. 

(3) Den Realschulabschluss/die Fachoberschulreife erwirbt, 
wer bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens zwei mangelhafte Leistungen aufweist und diese durch je
weils eine mindestens befriedigende Leistung ausgleichen 
kann. 

(4) Den erweiterten Hauptschulabschluss/die erweiterte Berufs
bildungsreife erwirbt, wer bei ansonsten mindestens ausrei
chenden Leistungen höchstens zwei mangelhafte Leistungen 
aufweist. 

(5) Mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 wird der 
Hauptschulabschluss/die Berufsbildungsreife erworben. 

§ 47 
Leistungs- und Begabungsklassen 

(1) Für die Leistungs- und Begabungsklassen gelten die 
Regelungen für Gymnasien, soweit nachfolgend oder durch 
Rechtsverordnung keine abweichenden Regelungen getroffen 
werden. 

(2) Die Kontingentstundentafel für Gymnasien weist für die 
Leistungs- und Begabungsklassen für die Jahrgangsstufen 5 bis 
10 die in jedem Fach und in jedem Lernbereich mindestens zu 
erteilenden Unterrichtsstunden aus. In den Jahrgangsstufen 5 
bis 10 sind insgesamt 195 Unterrichtsstunden zu erteilen. Die 
Differenz zwischen der Summe der Mindeststunden und den in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 10 insgesamt zu erteilenden Unter
richtsstunden bildet den Schwerpunktunterricht. Der Schwer
punktunterricht ist zur Verstärkung des Unterrichts in den 
Fächern und Lernbereichen, für Pflichtunterricht in weiteren 
Fächern oder für Wahlpflichtunterricht zu verwenden. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler aus Leistungs- und Bega
bungsklassen können gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern der anderen Klassen derselben und anderer Jahr
gangsstufen unterrichtet werden, insbesondere im Unterricht 
der Wahlpflichtfächer, wenn die Anforderungen und Inhalte 
der Rahmenlehrpläne oder anderer geeigneter curricularer 
Materialien dem nicht entgegenstehen und der schulische 
Entwicklungsstand vergleichbar ist. 

(4) In Leistungs- und Begabungsklassen ist der in der Primar
stufe begonnene Unterricht in der ersten Fremdsprache 
mindestens bis zum Ende der Jahrgangsstufe 9 fortzusetzen 

und eine zweite Fremdsprache spätestens ab der Jahrgangs
stufe 7 zu unterrichten. Weitere Fremdsprachen können im 
Rahmen des Schwerpunktunterrichts frühestens ab der Jahr
gangsstufe 7 unterrichtet werden. In der Jahrgangsstufe 10 sind 
mindestens zwei Fremdsprachen zu belegen, darunter eine 
spätestens in der Jahrgangsstufe 9 begonnene Fremdsprache. 

(5) Für die Versetzung in die Jahrgangsstufen 6 und 7 gelten 
die entsprechenden Regelungen der Grundschulverordnung. 

Abschnitt 3 
Oberschule 

§ 48 
Zielsetzung 

Die Oberschule vermittelt eine grundlegende oder erweiterte 
allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum 
Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungs
gang zum Erwerb der Fachoberschulreife. Sie soll eine indivi
duelle Bestimmung der Schullaufbahn in der Sekundarstufe I 
auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II 
entsprechend den Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der 
Schülerinnen und Schüler ermöglichen, insbesondere durch 
eine individuelle Vermittlung vertiefter allgemeiner Bildung. 

§ 49 
Aufnahmeverfahren 

(1) Das Aufnahmeverfahren besteht aus 

1.	 dem Auswahlverfahren gemäß § 50 und 
2.	 gegebenenfalls dem Zuweisungsverfahren gemäß § 7. 

(2) Die Durchführung des Auswahlverfahrens obliegt den 
Schulleiterinnen und Schulleitern der gewünschten Schulen. 

(3) Die Durchführung des Zuweisungsverfahrens obliegt dem 
staatlichen Schulamt. Die Schülerinnen und Schüler, die nach 
dem Auswahlverfahren keine Aufnahme finden, nehmen am 
Zuweisungsverfahren teil. 

§ 50 
Auswahlverfahren 

Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität ei
ner Oberschule, ist ein Auswahlverfahren durchzuführen. 
Die Auswahl erfolgt unter den Schülerinnen und Schülern, die die 
Schule im Erst- oder Zweitwunsch benennen. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter der durch den Erstwunsch benannten Schu
len berücksichtigt zunächst besondere Härtefälle gemäß § 53 
Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Die verbleibenden 
Plätze werden nach der Nähe der Wohnung zur Schule vergeben. 
Die Nähe der Wohnung zur Schule wird durch die Schulleiterin 
oder den Schulleiter unter dem Gesichtspunkt der Schulwegzeit 
oder der Entfernung bestimmt. Bis zu 50 vom Hundert der Plätze 
können nach besonderen Gründen vergeben werden. 
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§ 51 
Unterrichtsorganisation, Differenzierung 

(1) Der Unterricht wird im ersten Halbjahr der Jahrgangs
stufe 7 im Klassenverband erteilt. Über die Zuordnung der 
Schülerinnen und Schüler in die Klassen entscheidet die Schul
leiterin oder der Schulleiter. Ab dem zweiten Halbjahr der Jahr
gangsstufe 7 wird der Unterricht im Rahmen der personellen 
und schulorganisatorischen Möglichkeiten 

1.	 bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 in bildungsgangbezo
genen Klassen (kooperatives System), 

2.	 bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 in bildungsgangüber
greifenden Klassen (integratives System) oder 

3.	 bis zum Ende der Jahrgangsstufe 8 in bildungsgangüber
greifenden Klassen und ab Jahrgangsstufe 9 bis zum Ende 
der Jahrgangsstufe 10 in bildungsgangbezogenen Klassen 

erteilt. 

(2) In einer bildungsgangbezogenen Klasse wird die grund
legende allgemeine Bildung zum Erwerb des erweiterten 
Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife 
(EBR-Klasse) oder die erweiterte allgemeine Bildung zum 
Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife 
(FOR-Klasse) vermittelt. Entsprechend den Fähigkeiten, Leis
tungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler soll in 
FOR-Klassen auch eine vertiefte allgemeine Bildung indivi
duell vermittelt werden. 

(3) In bildungsgangübergreifenden Klassen wird der Unterricht 

1.	 mit Beginn des zweiten Halbjahres der Jahrgangsstufe 7 bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 10 in den Fächern Mathe
matik und erste Fremdsprache, 

2.	 spätestens mit Beginn der Jahrgangsstufe 9 bis zum Ende 
der Jahrgangsstufe 10 im Fach Deutsch und 

3.	 mit Beginn der Jahrgangsstufe 9 bis zum Ende der Jahr
gangsstufe 10 in einem der Fächer Physik oder Chemie 

in Fachleistungskursen auf zwei Anspruchsebenen, dem 
A-Kurs und dem B-Kurs, erteilt. Im A-Kurs wird eine grund
legende allgemeine Bildung und im B-Kurs eine erweiterte 
allgemeine Bildung vermittelt. Entsprechend den Fähigkeiten, 
Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler 
soll in B-Kursen auch eine vertiefte allgemeine Bildung indivi
duell vermittelt werden. 

(4) Anstelle von Fachleistungskursen können ständig oder 
zeitweise klasseninterne Lerngruppen entsprechend den 
Grundsätzen der Fachleistungsdifferenzierung gemäß Absatz 3 
und § 55 gebildet werden, soweit 

1.	 besondere pädagogische Konzepte erprobt werden sollen oder 
2.	 aus demografischen oder schulstrukturellen Gründen eine 

sinnvolle Kursbildung nicht möglich ist. 

Nummer 2 gilt insbesondere für Klassen, in denen der 
Frequenzrichtwert für die Klassenbildung erheblich unter
schritten wird. Die Bildung klasseninterner Lerngruppen ist 
durch die Konferenz der Lehrkräfte zu beschließen und dem 
staatlichen Schulamt anzuzeigen. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die vom Gymnasium an die 
Oberschule wechseln, sollen auf Wunsch der Eltern in eine 
FOR-Klasse oder in B-Kurse aufgenommen werden, wenn 
sie über die Eignung für den Bildungsgang zum Erwerb der 
Fachoberschulreife verfügen. Ein Schulformwechsel von der 
Oberschule an ein Gymnasium erfolgt gemäß § 9 Abs. 2. Die 
Klassenkonferenz hat den Schülerinnen und Schülern den 
Schulformwechsel an ein Gymnasium zu empfehlen und die 
Eltern entsprechend zu beraten, wenn im Verlauf der Sekun
darstufe I festgestellt wird, dass die Fähigkeiten, Leistungen 
und Neigungen der Schülerinnen und Schüler einen erfolg
reichen Besuch des Bildungsganges zum Erwerb der allge
meinen Hochschulreife erwarten lassen. § 9 Abs. 1 bleibt un
berührt. 

§ 52 
Einstufung im kooperativen System 

(1) Die Einstufung in eine bildungsgangbezogene Klasse ab 
dem zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 7 (Ersteinstufung) 
erfolgt auf Empfehlung der Klassenkonferenz unter Berück
sichtigung der Wünsche der Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern. Widersprechen die Eltern der auf Grund der 
Empfehlung vorgesehenen Einstufung, ist zunächst ihr 
Wunsch maßgebend. Über die Einstufung in eine bildungs
gangbezogene Klasse in der Jahrgangsstufe 9 gemäß § 51 
Abs. 1 Nr. 3 entscheidet die Klassenkonferenz unter Berück
sichtigung der Wünsche der Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern. Die Einstufung in eine FOR-Klasse erfolgt, 
wenn die bisherige Lernentwicklung und Lernbereitschaft, 
der erreichte Leistungsstand und die Neigungen eine erfolg
reiche Teilnahme am Unterricht in der FOR-Klasse erwarten 
lassen. 

(2) Die Einstufung in eine bildungsgangbezogene Klasse gilt in 
der Regel bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10, soweit kein Wech
sel gemäß § 53 Abs. 7 erfolgt. Ein Wechsel auf Antrag der Eltern 
ist bis zum Ende der Jahrgangsstufe 9 jeweils zum Ende eines 
Schulhalbjahres zulässig. Ein Wechsel von einer EBR-Klasse in 
eine FOR-Klasse ist nur zulässig, wenn die bisherige Lernent
wicklung und Lernbereitschaft, der erreichte Leistungsstand und 
die Neigungen eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der 
FOR-Klasse erwarten lassen. Die Entscheidung trifft die Klassen
konferenz. Die Klassenkonferenz hat den Schülerinnen und 
Schülern den Wechsel von einer EBR-Klasse in eine FOR-Klasse 
zu empfehlen und die Eltern entsprechend zu beraten, wenn fest
gestellt wird, dass die Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen 
der Schülerinnen und Schüler einen erfolgreichen Besuch der 
FOR-Klasse erwarten lassen. 

(3) Die Leistungsbewertung in den EBR- und FOR-Klassen 
erfolgt auf der Grundlage der Anforderungen des jeweiligen 
Bildungsganges. 

§ 53 
Versetzen, Wiederholen im kooperativen System 

(1) Die Versetzung erfolgt gemäß § 15 Abs. 2 am Ende jeder 
Jahrgangsstufe auf Grund der von der Klassenkonferenz fest
gestellten Leistungen. 
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(2) Bei der Versetzung und Vergabe der Abschlüsse wird unter
schieden zwischen den Fächern Deutsch, Mathematik, erste 
Fremdsprache und dem Fach des in der Jahrgangsstufe 7 begin
nenden Wahlpflichtunterrichts (Fächergruppe I) und den übri
gen Fächern (Fächergruppe II). 

(3) In EBR-Klassen wird in die Jahrgangsstufen 8 und 9 
versetzt, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens drei mangelhafte Leistungen aufweist. Dabei müssen 
in einem der Fächer Deutsch oder Mathematik mindestens 
ausreichende Leistungen erreicht werden. 

(4) In EBR-Klassen wird in die Jahrgangsstufe 10 versetzt, wer 
die Versetzungsbedingungen gemäß Absatz 5 erfüllt. 

(5) In FOR-Klassen wird versetzt, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat, 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen 
höchstens eine mangelhafte Leistung aufweist oder 

3.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens zwei mangelhafte Leistungen aufweist und diese durch 
jeweils eine mindestens befriedigende Leistung ausglei
chen kann. Dabei müssen in einem der Fächer Deutsch 
oder Mathematik mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht werden. Der Ausgleich für jedes Fach der Fächer
gruppe I muss durch ein anderes Fach dieser Fächergruppe 
erfolgen. 

(6) Sofern auf Grund einer Nichtversetzung ein Wechsel von 
der FOR-Klasse in eine EBR-Klasse erfolgt, ist die Schülerin 
oder der Schüler zu versetzen, wenn unter Berücksichtigung 
des Anforderungsniveaus in der FOR-Klasse und der dort 
nachgewiesenen Leistungen eine Versetzung in der EBR-Klas
se erfolgt wäre. 

(7) Bei zweimaliger Nichtversetzung in einer FOR-Klasse in 
derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinanderfolgenden 
Jahrgangsstufen wechselt eine Schülerin oder ein Schüler in 
der Regel in die EBR-Klasse. In begründeten Fällen kann das 
staatliche Schulamt Ausnahmen zulassen. 

(8) Wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die Jahrgangs
stufe 7 oder 8 der EBR-Klasse und erreicht sie oder er erneut 
nicht die Voraussetzungen für eine Versetzung, wird der Bil
dungsgang ohne Versetzungsentscheidung in der nächsthöhe
ren Jahrgangsstufe fortgesetzt, soweit die Vollzeitschulpflicht 
noch nicht erfüllt ist. Die Schülerin oder der Schüler ist dort 
entsprechend den Lernmöglichkeiten zu fördern. Eine zweite 
Wiederholung ist in der Regel nicht zulässig. In den Jahrgangs
stufen 7 bis 9 kann das staatliche Schulamt in begründeten 
Fällen dem Antrag der Eltern auf eine weitere Wiederholung 
derselben Jahrgangsstufe stattgeben, sofern dadurch die 
Höchstverweildauer gemäß § 1 Abs. 3 nicht überschritten wird 
und die personellen und schulorganisatorischen Voraus
setzungen erfüllt sind. 

§ 54 
Abschlüsse im kooperativen System 

(1) Abschlüsse und Berechtigungen werden auf Grund eines 
Beschlusses der Klassenkonferenz am Ende der Jahrgangs
stufe 10 vergeben, wenn die Mindestbedingungen gemäß den 
Absätzen 2 bis 7 erfüllt wurden. 

(2) In EBR-Klassen erwirbt den erweiterten Hauptschulab
schluss/die erweiterte Berufsbildungsreife, wer 

1.	 in jedem Fach mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens eine mangelhafte Leistung durch eine mindestens be
friedigende Leistung ausgleichen kann. 

(3) In EBR-Klassen erwirbt den Realschulabschluss/die Fach
oberschulreife, wer in zwei Fächern gute Leistungen und in 
den übrigen Fächern im Durchschnitt der Noten mindestens 
3,0 erreicht hat. Die zweite Stelle nach dem Komma bleibt 
unberücksichtigt. Dabei darf höchstens eine mangelhafte und 
keine ungenügende Leistung vorliegen. 

(4) In FOR-Klassen erwirbt den erweiterten Hauptschulab
schluss/die erweiterte Berufsbildungsreife, wer bei ansons
ten mindestens ausreichenden Leistungen höchstens zwei 
mangelhafte Leistungen aufweist und jede mangelhafte Leis
tung durch eine mindestens befriedigende Leistung ausglei
chen kann. Dabei müssen in einem der Fächer Deutsch oder 
Mathematik mindestens ausreichende Leistungen erreicht 
werden. 

(5) In FOR-Klassen erwirbt den Realschulabschluss/die Fach
oberschulreife, wer 

1.	 in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens eine mangelhafte Leistung durch eine mindestens 
befriedigende Leistung ausgleichen kann. 

(6) Der Ausgleich für jedes Fach der Fächergruppe I muss 
durch ein anderes Fach dieser Fächergruppe erfolgen. 

(7) In FOR-Klassen erwirbt die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe, wer in den Fächern der Fächergruppe I, 
in zwei Naturwissenschaften und in vier weiteren Fächern min
destens befriedigende Leistungen bei ansonsten mindestens 
ausreichenden Leistungen erreicht hat. Anstelle höchstens ei
ner befriedigenden Leistung in Fächergruppe I darf eine aus
reichende Leistung auftreten, wenn der Ausgleich durch eine 
gute Leistung in einem anderen Fach der Fächergruppe I 
erfolgt. Anstelle höchstens einer ausreichenden Leistung 
gemäß Satz 1 darf eine mangelhafte Leistung auftreten, wenn 
der Ausgleich durch sehr gute Leistungen in einem Fach oder 
gute Leistungen in zwei Fächern erfolgt. 

(8) Mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 wird der 
Hauptschulabschluss/die Berufsbildungsreife erworben. 
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§ 55 
Einstufung im integrativen System 

(1) Die erstmalige Einstufung in einen fachleistungsdifferen
zierten Kurs erfolgt auf Empfehlung der Klassenkonferenz 
unter Berücksichtigung der Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern (Ersteinstufung). Widersprechen die 
Eltern der auf Grund der Empfehlung vorgesehenen Einstu
fung, ist zunächst ihr Wunsch maßgebend. Vor Ablauf des 
Schuljahres der Jahrgangsstufe 7 und jedes Schulhalbjahres der 
Jahrgangsstufen 8 und 9 entscheidet die Klassenkonferenz 
gemäß Absatz 3 über den weiteren Verbleib. 

(2) Im Einzelfall ist auf Antrag der Eltern bis zum Ende der 
Jahrgangsstufe 9 auch innerhalb eines Schulhalbjahres ein 
Wechsel zwischen den Fachleistungskursen möglich, wenn 
dies der Förderung der Schülerin oder des Schülers dient. 

(3) Wer sehr gute oder gute Leistungen in einem A-Kurs erzielt 
hat, soll in den B-Kurs, wer mangelhafte oder ungenügende 
Leistungen in einem B-Kurs erzielt hat, in den A-Kurs überge
hen. Bei befriedigenden oder ausreichenden Leistungen soll in 
besonderer Weise geprüft werden, in welchem Kurs eine ange
messene Förderung möglich ist. Abweichend von den Sätzen 1 
und 2 kann am Ende der Jahrgangsstufe 9 einem Wunsch auf 
Teilnahme an B-Kursen durch die Klassenkonferenz insoweit 
entsprochen oder die Teilnahme empfohlen werden, als dies zur 
Erreichung eines qualifizierteren Abschlusses erforderlich ist. 

(4) Innerhalb der Jahrgangsstufe 10 ist auf Antrag der Eltern 
ein Wechsel von einem B-Kurs in einen A-Kurs in den ersten 
drei Monaten möglich. Der Wechsel in einen B-Kurs ist grund
sätzlich nicht möglich. Ausnahmen sind nur aus wichtigem 
Grund zulässig und bedürfen der Genehmigung des staatlichen 
Schulamtes. 

(5) Die Leistungsbewertung in den A- und B-Kursen erfolgt 
auf der Grundlage der Anforderungen des jeweiligen Bildungs
ganges. Sofern Jahresnoten für Versetzungs- und Abschluss
entscheidungen umgerechnet werden, entsprechen Noten in 
B-Kursen einer um eine Notenstufe besseren Note im A-Kurs. 
Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler zum Schulhalbjahr 
innerhalb des leistungsdifferenzierten Unterrichts das Kurs
niveau, wird abweichend von § 13 Abs. 6 Satz 1 die Jahresnote 
auf Grund der erbrachten Leistungen des zweiten Schulhalb
jahres gebildet. 

§ 56 
Versetzen, Wiederholen im integrativen System 

(1) Die Versetzung erfolgt gemäß § 15 Abs. 2 am Ende jeder 
Jahrgangsstufe auf Grund der von der Klassenkonferenz fest
gestellten Leistungen. Soweit Fächer in B-Kursen unterrichtet 
werden, erfolgt die Versetzung auf der Grundlage der gemäß 
§ 55 Abs. 5 Satz 2 in die entsprechenden Leistungen eines 
A-Kurses umgerechneten Leistungen. 

(2) Für die Versetzung in die Jahrgangsstufen 8 und 9 gilt § 53 
Abs. 3. 

(3) In die Jahrgangsstufe 10 wird versetzt, wer die Versetzungs
bedingungen gemäß § 53 Abs. 2 und 5 erfüllt. 

(4) Wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die Jahrgangs
stufe 7 oder 8 und erreicht sie oder er erneut nicht die Voraus
setzungen für eine Versetzung, wird der Bildungsgang ohne 
Versetzungsentscheidung in der nächsthöheren Jahrgangsstufe 
fortgesetzt, soweit die Vollzeitschulpflicht noch nicht erfüllt ist. 
Die Schülerin oder der Schüler ist dort entsprechend den Lern
möglichkeiten zu fördern. Eine zweite Wiederholung ist in der 
Regel nicht zulässig. In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 kann das 
staatliche Schulamt in begründeten Fällen dem Antrag der 
Eltern auf eine weitere Wiederholung derselben Jahrgangsstufe 
stattgeben, sofern dadurch die Höchstverweildauer gemäß § 1 
Abs. 3 nicht überschritten wird und die personellen und schul
organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Sofern in der zu wiederholenden Jahrgangsstufe bildungs
gangbezogene Klassen gebildet sind, erfolgt die Wiederholung 
in der EBR-Klasse. 

§ 57 
Abschlüsse im integrativen System 

(1) Abschlüsse und Berechtigungen werden auf Grund eines 
Beschlusses der Klassenkonferenz am Ende der Jahrgangs
stufe 10 vergeben, wenn die Mindestbedingungen gemäß den 
Absätzen 2 bis 5 erfüllt wurden. 

(2) In bildungsgangübergreifenden Klassen erwirbt den erwei
terten Hauptschulabschluss/die erweiterte Berufsbildungsreife, 
wer 

1.	 in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen 
erreicht hat oder 

2.	 bei ansonsten mindestens ausreichenden Leistungen höchs
tens zwei mangelhafte Leistungen aufweist und jede man
gelhafte Leistung durch eine mindestens befriedigende 
Leistung ausgleichen kann. Dabei müssen in einem der 
Fächer Deutsch oder Mathematik mindestens ausreichende 
Leistungen erreicht werden. 

Soweit Fächer in B-Kursen unterrichtet werden, erfolgt die 
Entscheidung auf der Grundlage der gemäß § 55 Abs. 5 Satz 2 
in die entsprechenden Leistungen eines A-Kurses umgerech
neten Leistungen. 

(3) Der Ausgleich für jedes Fach der Fächergruppe I muss 
durch ein anderes Fach dieser Fächergruppe erfolgen. 

(4) In bildungsgangübergreifenden Klassen erwirbt den Real
schulabschluss/die Fachoberschulreife, wer 

1.	 in mindestens zwei B-Kursen mindestens jeweils ausrei
chende Leistungen, 

2.	 in A-Kursen mindestens jeweils befriedigende Leistungen 
und 

3.	 in den anderen Fächern im Durchschnitt der Noten mindes
tens 3,0 erreicht hat. Die zweite Stelle nach dem Komma 
bleibt unberücksichtigt. Dabei darf keine ungenügende Leis
tung und höchstens eine mangelhafte Leistung vorliegen. 

(5) In bildungsgangübergreifenden Klassen erwirbt die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, wer 
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1.	 in mindestens drei B-Kursen mindestens jeweils befriedi
gende Leistungen, 

2.	 im A-Kurs mindestens gute Leistungen, 
3.	 in zwei weiteren Fächern mindestens gute Leistungen und 
4.	 in den anderen Fächern im Durchschnitt der Noten mindes

tens 3,0 erreicht hat. Die zweite Stelle nach dem Komma 
bleibt unberücksichtigt. Dabei darf keine ungenügende 
Leistung und höchstens eine mangelhafte Leistung vorlie
gen, nicht jedoch in Fächergruppe I. 

(6) Mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 wird der 
Hauptschulabschluss/die Berufsbildungsreife erworben. 

Teil 4

Übergangs- und Schlussvorschriften


Abschnitt 1

Übergangsvorschriften


§ 58 
Bestimmungen für geänderte Realschulen 

(1) Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2004/2005 in 
einem Schulverhältnis zu einer Realschule befanden, die in eine 
Oberschule geändert wurde, setzen ihr Schulverhältnis an der 
Oberschule auf der Grundlage der Sekundarstufe I-Verordnung 
vom 18. Dezember 2003 (GVBl. 2004 II S. 2), geändert durch 
Verordnung vom 15. April 2004 (GVBl. II S. 318), mit den Maß
gaben fort, dass 

1.	 für den Erwerb von Abschlüssen und Berechtigungen § 53 
Abs. 1, 2 und 5 und § 54 Abs. 4 bis 8 gelten, 

2.	 das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde gemäß der 
geltenden Stundentafel in allen Schulen zu unterrichten ist, 

3.	 die Noten aus Jahrgangsstufe 9 auf das Zeugnis der Jahr
gangsstufe 10 gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 zu übertragen sind 
und 

4.	 die Regelungen 
a) des § 15 Abs. 3 Satz 5 für die Wiederholung der Jahr

gangsstufe 10, 
b) des § 16 Abs. 1 für Nachprüfungen und 
c) des § 26 Abs. 3 für die Bekanntgabe der Ergebnisse der 

schriftlichen Prüfungen und Abschlussnoten

entsprechende Anwendung finden.


(2) Sofern eine Schülerin oder ein Schüler eine Jahrgangsstufe 
wiederholt und die Schule in der nachfolgenden Jahrgangsstufe 
als Oberschule organisiert ist, erfolgt der weitere Schulbesuch 
nach den Regelungen der Oberschule. 

§ 59 
Bestimmungen für geänderte Gesamtschulen 

(1) Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2004/2005 
in einem Schulverhältnis zu einer Gesamtschule befanden, die 
in eine Oberschule geändert wurde, setzen ihr Schulverhältnis 
an der Oberschule auf der Grundlage der Sekundarstufe I-Ver
ordnung vom 21. Januar 2005 (GVBl. II S. 62), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 27. November 2006 (GVBl. II 
S. 509), mit den Maßgaben fort, dass 

1.	 das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde gemäß der 
geltenden Stundentafel in allen Schulen zu unterrichten ist, 

2.	 die Noten aus Jahrgangsstufe 9 auf das Zeugnis der Jahr
gangsstufe 10 gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 zu übertragen sind 
und 

3.	 die Regelungen 
a) des § 15 Abs. 3 Satz 5 für die Wiederholung der Jahr

gangsstufe 10, 
b) des § 16 Abs. 1 für Nachprüfungen und 
c) des § 26 Abs. 3 für die Bekanntgabe der Ergebnisse der 

schriftlichen Prüfungen und Abschlussnoten

entsprechende Anwendung finden.


(2) Sofern eine Schülerin oder ein Schüler eine Jahrgangsstufe 
wiederholt und die Schule in der nachfolgenden Jahrgangsstufe 
als Oberschule organisiert ist, erfolgt der weitere Schulbesuch 
nach den Regelungen der Oberschule. Schülerinnen und Schü
ler, die eine Jahrgangsstufe wiederholen und den Bildungsgang 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife weiterhin be
suchen wollen, wechseln an ein Gymnasium oder eine Ge
samtschule. § 9 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 60 
Sonstige Übergangsvorschriften 

(1) Für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 
2007/2008 in den Jahrgangsstufen 9 und 10 und im Schuljahr 
2008/2009 in der Jahrgangsstufe 10 befinden, gelten die Rege
lungen der Sekundarstufe I-Verordnung vom 21. Januar 2005 
(GVBl. II S. 62), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. November 2006 (GVBl. II S. 509), mit den Maßgaben, dass 

1.	 das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde gemäß 
den geltenden Stundentafeln in allen Schulen zu unterrich
ten ist, 

2.	 die Noten aus Jahrgangsstufe 9 auf das Zeugnis der Jahr
gangsstufe 10 gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 zu übertragen sind 
und 

3.	 die Regelungen 
a) des § 15 Abs. 3 Satz 5 für die Wiederholung der Jahr

gangsstufe 10, 
b) des § 16 Abs. 1 für Nachprüfungen und 
c) des § 26 Abs. 3 für die Bekanntgabe der Ergebnisse der 

schriftlichen Prüfungen und Abschlussnoten

entsprechende Anwendung finden.


Die §§ 58 und 59 bleiben unberührt. 

(2) Sofern eine Schülerin oder ein Schüler eine Jahrgangsstufe 
wiederholt und für die nachfolgende Jahrgangsstufe die Rege
lungen dieser Verordnung gelten, erfolgt der weitere Schulbe
such nach den Regelungen dieser Verordnung. 

Abschnitt 2

Schlussvorschriften


§ 61 
Durchführung der Verordnung 

Näheres zur Durchführung dieser Verordnung regeln Verwal
tungsvorschriften. 
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§ 62 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. August 2007 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Sekundarstufe I-Verordnung vom 
21. Januar 2005 (GVBl. II S. 62), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 27. November 2006 (GVBl. II S. 509), außer 
Kraft. 

Potsdam, den 2. August 2007 

Der Minister für Bildung, 

Jugend und Sport


In Vertretung

Burkhard Jungkamp
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Anlage 1 
(zu § 11 Abs. 1 und 3) 

Kontingentstundentafeln 

Gesamtschule und Oberschule 

Lernbereich/Fach Stundenkontingent in Jahr
gangsstufen 7 und 8 

Stundenkontingent in Jahr
gangsstufen 9 und 10 

Mindeststunden in den Jahr
gangsstufen 7 bis 10 insgesamt 

Deutsch 9 8 12 

1. Fremdsprache 8 6 14 

Wahlpflichtunterricht ab Jahrgangs
stufe 7 

8 6 
9 oder für eine 2. Fremd
sprache 14 

Mathematik 9 8 14 

Biologie 

9 8 12 Chemie 

Physik 

Geografie 

5 7 10 Geschichte 

Politische Bildung 

Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 4 2 6 

Wirtschaft-Arbeit-Technik 2 4 5 

Kunst 
4 4 6 

Musik 

Sport 6 6 121 

Schwerpunktunterricht 5 für eine 2. oder 3. Fremdsprache 6 

Summe 64 64 (65) 128 
Fremdsprache als Wahlunterricht 
ab Jahrgangsstufe 9 

6 6 

Gymnasium 

Lernbereich/Fach Stundenkontingent in 
Jahrgangsstufen 
7 und 82 

Stundenkontingent in 
Jahrgangsstufen 
9 und 102 

Mindeststunden in den 
Jahrgangsstufen 
7 bis 10 insgesamt2 

Mindeststunden in den 
Jahrgangsstufen 
5 bis 10 insgesamt3 

Deutsch 8 8 14 22 

1. Fremdsprache 8 6 14 19/22 

2. Fremdsprache 8 7 14 22/14 

Mathematik 8 8 14 22 

Biologie 

10 10 18 16Chemie 

Physik 

Geografie 

6 9 13 16 Geschichte 

Politische Bildung 

Lebensgestaltung-
Ethik-Religionskunde 

4 2 6 8 

Wirtschaft-Arbeit-
Technik 2 2 3 5 

Kunst 
4  4  6  14  

Musik 

Sport 6 6 121 181 

Schwerpunktunter
richt 

7 
6 für eine Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 9 
44 für eine Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 10 

Summe 64 69 133 195 
Fremdsprache als 
Wahlunterricht ab 
Jahrgangsstufe 9 
(oder ab Jahrgangs
stufe 10) 

6 (4) 6 für eine Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 9 
44 für eine Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 10 

1 In jedem Schuljahr sollen drei Wochenstunden im Fach Sport unterrichtet werden. 
2 gilt nicht für die Leistungs- und Begabungsklassen 
3 gilt nur für die Leistungs- und Begabungsklassen 

Für die erste und zweite Fremdsprache gelten entweder beide Angaben vor oder beide Angaben nach dem Schrägstrich. 
4 Die Fremdsprache kann auch mit je zwei Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 9 und 10 unterrichtet werden. 
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Anlage 2 
(zu § 35 und § 37 Abs. 1) 

Punkte für die Leistungsbewertung in den Jahrgangsstufen 9 
und 10 der Gesamtschule 

1.	 Leistungsbewertung im Klassenverband und in Kursen 
ohne Fachleistungsdifferenzierung 

Notenstufen Punkte 
15 

1  14  
13 
12 

2  11  
10 
9 

3 8 
7 
6 

4 5 
4 
3 

5 2 
1 

6 0 

2. Leistungsbewertung in Fachleistungskursen 

Notenstufen Punkte 
E-Kurs G-Kurs 

1 
15 
14  
13 

2 1 
12 
11 

3 2 
10 
9 

4 3 
8 
7 

5 4 
6 
5 

6 

5 
4 
3 

6 
2 
1 
0 
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Verordnung über Unterricht und Erziehung 
für Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 
(Sonderpädagogik-Verordnung – SopV) 

Vom 2. August 2007 

Auf Grund des § 31 in Verbindung mit § 11 Abs. 4, § 13 Abs. 3, 
§ 56, § 57 Abs. 4, § 58 Abs. 3, § 59 Abs. 9, § 60 Abs. 4 und 
§ 61 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78), von denen § 13 Abs. 3 durch Artikel 1 Nr. 10 und § 56 
zuletzt durch Artikel 1 Nr. 41 des Gesetzes vom 8. Januar 2007 
(GVBl. I S. 2, 4, 13) geändert worden sind, verordnet der 
Minister für Bildung, Jugend und Sport im Benehmen mit dem 
für Schule zuständigen Ausschuss des Landtages: 

Inhaltsübersicht


Abschnitt 1

Allgemeines


§ 1 Geltungsbereich, Ziele und Aufgaben 

Abschnitt 2

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen


§ 2 Aufgaben und Organisation 

Abschnitt 3

Feststellung, Änderung und Beendigung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs


§ 3 Feststellungsverfahren 
§ 4 Förderausschuss 
§ 5 Entscheidung des staatlichen Schulamtes 
§ 6 Fortführung, Änderung und Beendigung der sonder

pädagogischen Förderung 

Abschnitt 4

Gemeinsamer Unterricht


§ 7 Grundsätze des gemeinsamen Unterrichts 
§ 8 Rahmenbedingungen, Klassenfrequenz und Lehrkräfte

einsatz 
§ 9 Unterrichtsorganisation, Stundentafeln und Rahmen

lehrpläne 
§ 10 Aufrücken, Versetzen, Überspringen und Wiederholen 
§ 11 Leistungsbewertung, Erwerb von Abschlüssen, Berech

tigungen, Zeugnisse 

Abschnitt 5 
Förderschulen, Förderklassen und 

integrativ-kooperative Schulen 

§ 12 Allgemeines 
§ 13 Struktur der Förderschulen, Förderklassen und der in

tegrativ-kooperativen Schulen 
§ 14 Dauer des Schulbesuchs 
§ 15 Unterrichtsorganisation, Stundentafeln und Rahmen

lehrpläne 
§ 16 Aufrücken, Versetzen, Überspringen und Wiederholen 
§ 17 Leistungsbewertung, Erwerb von Abschlüssen, Berech

tigungen, Zeugnisse 

Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 18 Übergangsvorschriften 
§ 19 Durchführung der Verordnung 
§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich, Ziele und Aufgaben 

(1) Diese Verordnung gilt für die sonderpädagogische Förde
rung in Grundschulen, weiterführenden allgemeinbildenden 
Schulen und Oberstufenzentren (allgemeine Schulen) sowie in 
Förderschulen und Förderklassen. 

(2) Sonderpädagogische Förderung verwirklicht für junge 
Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf das Recht 
auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schu
lische Bildung und Erziehung. Sie unterstützt und begleitet die 
Schülerinnen und Schüler durch individuelle Hilfen, um ihnen 
ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Ein
gliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger 
Lebensgestaltung zu ermöglichen. 

Abschnitt 2 
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen 

§ 2 
Aufgaben und Organisation 

(1) Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen (SpFB) 
nehmen Aufgaben im gemeinsamen Unterricht gemäß 
Abschnitt 4 wahr, erbringen vorrangig für den schulischen 
Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogisches Förder- und 
Beratungsangebot und koordinieren im Auftrag der staatlichen 
Schulämter die sonderpädagogische Förderung im gemein
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samen Unterricht. Sie leiten und koordinieren das Verfahren 
zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf (Fest
stellungsverfahren). Sie sollen insbesondere mit den Früh
förder- und Beratungsstellen, den Gesundheitsämtern und der 
schulpsychologischen Beratung zusammenarbeiten. Personen
bezogene Daten dürfen gemäß § 65 Abs. 3 und 6 des Branden
burgischen Schulgesetzes verarbeitet werden sowie gemäß § 65 
Abs. 6 des Brandenburgischen Schulgesetzes zwischen den 
Schulen, den Schulbehörden sowie den Schulträgern und ande
ren öffentlichen Stellen übermittelt werden. 

(2) Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen werden 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Stellen und Perso
nalmittel ausgestattet. Die dort tätigen Lehrkräfte sind jeweils 
einer Schule zugeordnet. Für koordinierende Tätigkeiten wird 
eine Lehrkraft vom staatlichen Schulamt beauftragt (beauftrag
te Lehrkraft). 

Abschnitt 3

Feststellung, Änderung und Beendigung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs


§ 3 
Feststellungsverfahren 

(1) Das staatliche Schulamt leitet das Feststellungsverfahren 
zur Feststellung, Änderung oder Beendigung des sonderpäda
gogischen Förderbedarfs auf Antrag der Eltern, der Schülerin 
oder des Schülers nach Vollendung des 14. Lebensjahres oder 
der Schulleiterin oder des Schulleiters der allgemeinen Schule 
oder der Förderschule ein. Das staatliche Schulamt beauftragt 
die zuständige Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstel
le mit der Durchführung des Feststellungsverfahrens. Im Falle 
der Antragstellung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
sind die Eltern und die Schülerin oder der Schüler nach Voll
endung des 14. Lebensjahres rechtzeitig vor Antragstellung zu 
informieren. 

(2) Die Eltern sind verpflichtet, im Rahmen des Feststellungs
verfahrens mitzuwirken, insbesondere die für die Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs notwendigen Unterla
gen beizubringen. 

(3) Das Feststellungsverfahren erfolgt durch einen Förderaus
schuss und gliedert sich in der Regel in 

1.	 die Grundfeststellung des sonderpädagogischen Förder
bedarfs (Stufe I) und 

2.	 die förderdiagnostische Lernbeobachtung (Stufe II). 

(4) In der Stufe I wird geprüft, ob bei der Schülerin oder dem 
Schüler ein sonderpädagogischer Förderbedarf zu vermuten 
ist. Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in 
den Förderschwerpunkten „Sehen“, „Hören“, „körperliche und 
motorische Entwicklung“, „geistige Entwicklung“ und bei 
autistischem Verhalten soll in der Stufe I in der Regel abschlie
ßend erfolgen. In den Förderschwerpunkten „Lernen“, „Spra
che“ und „emotionale und soziale Entwicklung“ erfolgt die 
abschließende Feststellung in der Regel in der Stufe II. Auf 
Antrag der Eltern kann das Feststellungsverfahren in der 
Stufe I abgeschlossen werden. 

(5) In der flexiblen Eingangsphase der Grundschule erfolgt die 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gemäß 
Absatz 4 für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen 
in den Förderschwerpunkten „Lernen“, „Sprache“ oder „emo
tionale und soziale Entwicklung“ in der Regel ohne die 
Durchführung der Stufe I. In der Regel soll am Ende des 
zweiten Schulbesuchsjahres das Feststellungsverfahren ab
geschlossen und durch den Förderausschuss auf der Grundlage 
seiner Ergebnisse eine Bildungsempfehlung erstellt worden 
sein. 

(6) Die Regelungen des Feststellungsverfahrens gelten entspre
chend, wenn die Schülerin oder der Schüler eine Förderschule 
in freier Trägerschaft besucht oder besuchen möchte oder eine 
sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht an 
Ersatzschulen in den Förderschwerpunkten „Sehen“, „Hören“, 
„körperliche und motorische Entwicklung“ oder „geistige Ent
wicklung“ erfolgen soll. Das Feststellungsverfahren ist in allen 
Förderschwerpunkten mit der Grundfeststellung abzuschlie
ßen. 

§ 4 
Förderausschuss 

(1) Der Förderausschuss erarbeitet eine Bildungsempfehlung. 
Mitglieder eines Förderausschusses sind die mit dem Vorsitz 
beauftragte Lehrkraft der Sonderpädagogischen Förder- und 
Beratungsstelle und die Eltern. In der förderdiagnostischen 
Lernbeobachtung sind eine sonderpädagogisch qualifizierte 
Lehrkraft und die Klassenlehrkraft weitere Mitglieder des 
Förderausschusses. 

(2) Ein Mitglied der Schulleitung der aufnehmenden oder der 
besuchten Schule (zuständige Schule) oder eine von ihr beauf
tragte Lehrkraft ist in das Förderausschussverfahren einzube
ziehen. 

(3) Für die Entscheidungsfindung zum geeigneten Lernort, ins
besondere hinsichtlich der Bereitstellung notwendiger zusätz
licher sächlicher oder personeller Mittel, sind die zuständigen 
Kostenträger rechtzeitig einzubeziehen und ist das Benehmen 
herzustellen. 

(4) Die oder der Vorsitzende ist nach Lage des Einzelfalles und 
nach Einwilligung der Eltern berechtigt, weitere Fachleute in 
den Förderausschuss zu berufen und schulärztliche und andere 
Stellungnahmen anzufordern. 

§ 5 
Entscheidung des staatlichen Schulamtes 

(1) Das staatliche Schulamt entscheidet unter Berücksichti
gung des Elternwunsches und auf der Grundlage der Bildungs
empfehlung des Förderausschusses nach Durchführung der 
Stufe I oder II, ob sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. 
Wenn dies der Fall ist, entscheidet das staatliche Schulamt über 

1.	 den Lernort, 
2.	 die Jahrgangsstufe, 
3.	 den anzuwendenden Rahmenlehrplan, 
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4. den Förderumfang, 
5. die Förderinhalte und soweit erforderlich 
6. den Nachteilsausgleich. 

Kann das staatliche Schulamt dem Wunsch der Eltern nicht 
entsprechen, weist es die Schülerin oder den Schüler einer 
Schule zu. Mit der Entscheidung des staatlichen Schulamtes ist 
die Schülerin oder der Schüler an der Schule aufgenommen 
und das Schulverhältnis begründet. 

(2) Das staatliche Schulamt kann die Entscheidung gemäß Absatz 1 
befristen und unter Berücksichtigung der schulischen und per
sönlichen Entwicklung der Schülerin oder des Schülers ändern. 

§ 6 
Fortführung, Änderung und Beendigung 

der sonderpädagogischen Förderung 

(1) Für die Aufnahme von Schülerinnen oder Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in eine weiterführende all
gemeinbildende Schule oder in ein Oberstufenzentrum gelten 
die Regelungen der Sekundarstufe I-Verordnung, der Gym
nasiale-Oberstufe-Verordnung oder die Rechtsvorschrift für 
den jeweiligen Bildungsgang am Oberstufenzentrum. 

(2) Der sonderpädagogische Förderbedarf ist alle zwei Jahre in 
geeigneter Weise zu überprüfen. 

(3) Über den Wechsel von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in eine Klasse mit gemein
samem Unterricht, in eine Förderschule oder Förderklasse so
wie über den Wechsel des Bildungsgangs wegen Änderung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs entscheidet das staatliche 
Schulamt auf der Grundlage einer Bildungsempfehlung des 
Förderausschusses. 

(4) Ein Wechsel aus einer Förderschule oder einer Förderklasse 
in eine allgemeine Schule ist vorzunehmen, wenn sonderpäda
gogischer Förderbedarf nicht mehr besteht und die Bewälti
gung der künftigen Anforderungen zu erwarten ist. Über die 
Beendigung der sonderpädagogischen Förderung entscheidet 
das staatliche Schulamt auf der Grundlage einer sonderpädago
gischen Stellungnahme. Die Eltern sind vor der Entscheidung 
anzuhören. Der Wechsel findet in der Regel am Ende des 
Schulhalbjahres oder des Schuljahres statt und wird sonder
pädagogisch unterstützt. 

(5) Wenn bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht ein sonder
pädagogischer Förderbedarf nicht mehr besteht, gilt Absatz 4 
Satz 2 und 3 entsprechend. 

Abschnitt 4

Gemeinsamer Unterricht


§ 7 
Grundsätze des gemeinsamen Unterrichts 

Klassen oder Kurse in allgemeinen Schulen, in denen Schüle
rinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förder

bedarf gemeinsam unterrichtet werden, sind „Klassen oder 
Kurse mit gemeinsamem Unterricht“. 

§ 8 
Rahmenbedingungen, Klassenfrequenz 

und Lehrkräfteeinsatz 

(1) Für jede Schülerin oder jeden Schüler mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf stehen neben den Lehrkräftewochenstun
den der allgemeinen Schule zusätzliche Lehrkräftewochenstun
den von sonderpädagogisch qualifizierten Lehrkräften gemäß 
den Verwaltungsvorschriften über die Unterrichtsorganisation 
zur Verfügung (Grundbedarf). 

(2) In Klassen mit gemeinsamem Unterricht sollen nicht mehr 
als 23 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, wovon 
nicht mehr als vier Schülerinnen und Schüler einen sonderpä
dagogischen Förderbedarf haben sollen. Über Abweichungen 
entscheidet das zuständige staatliche Schulamt im Benehmen 
mit der Schulkonferenz und dem Schulträger. 

(3) Die Lehrkräfte der allgemeinen Schule und die sonderpäda
gogisch qualifizierten Lehrkräfte führen den gemeinsamen 
Unterricht auf der Grundlage der Entscheidung des staatlichen 
Schulamtes durch. Soweit erforderlich, kann zur Sicherung der 
individuellen sonderpädagogischen Förderung neben den Lehr
kräften der allgemeinen Schule und den sonderpädagogisch qua
lifizierten Lehrkräften auch sonstiges pädagogisches Personal 
eingesetzt werden. 

§ 9 
Unterrichtsorganisation, Stundentafeln 

und Rahmenlehrpläne 

(1) Der gemeinsame Unterricht orientiert sich an der Stunden
tafel der besuchten allgemeinen Schule und ist durch vielfälti
ge didaktische Prinzipien, Methoden, Arbeits- und Sozialfor
men so zu gestalten, dass er die Leistungsfähigkeit, das Lern
tempo, die Belastbarkeit und die Interessen der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf berück
sichtigt. Für alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago
gischem Förderbedarf erstellt die Klassenlehrkraft gemeinsam 
mit der sonderpädagogisch qualifizierten Lehrkraft einen indi
viduellen Förderplan, der mindestens halbjährlich aktualisiert 
wird. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ werden im gemein
samen Unterricht nach dem Rahmenlehrplan für den Bildungs
gang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonder
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ unterrichtet. Die
ser passt die Inhalte und Anforderungen der Rahmenlehrpläne 
der Grundschule und der Schulen der Sekundarstufe I an die 
Erfordernisse der sonderpädagogischen Förderung im Förder
schwerpunkt „Lernen“ an. Die schulinternen Curricula sollen 
anstreben, dass für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpä
dagogischem Förderbedarf themengleiche Inhalte zieldifferent 
vermittelt werden können. Schülerinnen und Schüler mit sonder
pädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ 
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können am Fremdsprachenunterricht auf der Grundlage eines 
individuellen Curriculums teilnehmen. Ab Jahrgangsstufe 7 ist 
die Teilnahme am Fremdsprachenunterricht auf der Grundlage 
eines individuellen Curriculums verpflichtend. 

(3) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf im Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ wer
den im gemeinsamen Unterricht nach dem Rahmenlehrplan für 
den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent
wicklung“ oder nach anderen geeigneten curricularen Materia
lien unterrichtet. Die Inhalte sollen nach Möglichkeit thema
tisch an die Unterrichtsinhalte der besuchten Klassen ange
passt werden. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den Förderschwerpunkten „Sprache“, „emotio
nale und soziale Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“, „körperli
che und motorische Entwicklung“ und mit autistischem Verhal
ten gelten die Regelungen und Rahmenlehrpläne der besuchten 
allgemeinen Schule. Auf Beschluss der Konferenz der Lehr
kräfte kann auf Antrag der jeweiligen Fachkonferenzen die Ver
mittlung der Lerninhalte unter Beibehaltung des Anforde
rungsniveaus des jeweiligen Rahmenlehrplans behinderungs
spezifischen Erfordernissen angepasst werden. 

§ 10 
Aufrücken, Versetzen, Überspringen und Wiederholen 

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder
bedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ rücken in der Regel un
abhängig vom Leistungsstand in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 
auf. In den Jahrgangsstufen 1 bis 9 kann die Klassenkonferenz 
die Wiederholung einer Jahrgangsstufe empfehlen, wenn Schüle
rinnen oder Schüler am Ende des jeweiligen Schuljahres auf 
Grund längerer Fehlzeiten oder aus anderen Gründen nicht hin
reichend gefördert werden konnten und daher so erhebliche Lern
rückstände aufweisen, dass eine erfolgreiche Teilnahme am 
Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe, auch unter Berück
sichtigung der möglichen Fördermaßnahmen, nicht zu erwarten 
ist. Die Eltern entscheiden nach vorheriger Beratung durch die 
Klassenlehrkraft über die Wiederholung. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf im Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ rü
cken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf in den Förderschwerpunkten „Sprache“, „emotionale 
und soziale Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“ und „körperliche 
und motorische Entwicklung“ finden die für die besuchte allge
meine Schule geltenden Bestimmungen Anwendung. 

§ 11 
Leistungsbewertung, Erwerb von Abschlüssen,


Berechtigungen, Zeugnisse


(1) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Bildungs
gang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonder

pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ werden nach den 
Bestimmungen für diesen Bildungsgang bewertet und die 
Schülerinnen und Schüler erwerben den entsprechenden Ab
schluss. Die Leistungen im Fremdsprachenunterricht werden 
nach den Kriterien des individuellen Curriculums gemäß § 9 
Abs. 2 bewertet. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
im Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent
wicklung“ werden nach den Bestimmungen für diesen Bil
dungsgang bewertet und erwerben den entsprechenden Ab
schluss. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ erhalten die für die 
allgemeine Schule geltenden Zeugnisse. Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förder
schwerpunkt „geistige Entwicklung“ erhalten die für diesen 
Förderschultyp geltenden Zeugnisse. In den Zeugnissen sind 
die Rahmenlehrplananforderungen der Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ oder „geis
tige Entwicklung“ zu vermerken. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf in den Förderschwerpunkten „Sprache“, „emotionale 
und soziale Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“ und „körperliche 
und motorische Entwicklung“ oder mit autistischem Verhalten 
finden die für die besuchte Schule geltenden Bestimmungen zur 
Leistungsbewertung, zum Erwerb von Abschlüssen, Berechtigun
gen und Zeugnissen Anwendung. Zum Ausgleich von Nachtei
len, die sich aus der Art und dem Umfang der Behinderung er
geben, können individuelle Maßstäbe der Leistungsbewertung 
unter Beibehaltung des Anforderungsniveaus angelegt werden 
(Nachteilsausgleich). Hinweise auf einen gewährten Nachteils
ausgleich werden nicht auf dem Zeugnis ausgewiesen. 

(4) Jugendliche mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „geistige Entwicklung“ im gemeinsamen Unterricht in 
der Sekundarstufe I, für die keine Maßnahme zur beruflichen 
Eingliederung nach der Jahrgangsstufe 10 angeboten werden 
kann, erfüllen die Berufsschulpflicht in der Werkstufe einer 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„geistige Entwicklung“. 

Abschnitt 5

Förderschulen, Förderklassen und


integrativ-kooperative Schulen


§ 12 
Allgemeines 

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För
derbedarf, die nicht im gemeinsamen Unterricht an einer allge
meinen Schule gefördert werden können oder deren Eltern den 
Besuch einer Förderschule oder Förderklasse wünschen, wer
den auf Antrag oder nach Anhörung der Eltern möglichst woh
nungsnah in eine ihrem sonderpädagogischen Förderbedarf 
entsprechende Förderschule oder Förderklasse aufgenommen. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit einem stark ausgeprägten au
tistischen Syndrom werden, wenn sie nicht im gemeinsamen 
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Unterricht gefördert werden, an einer geeigneten Förderschule 
unterrichtet. 

§ 13 
Struktur der Förderschulen, Förderklassen 

und der integrativ-kooperativen Schulen 

(1) Förderschulen und Förderklassen werden gemäß § 30 Abs. 4 
des Brandenburgischen Schulgesetzes nach sonderpädagogi
schen Förderschwerpunkten gegliedert. Schulen und Klassen 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Hören“, 
„Sehen“ oder „körperliche und motorische Entwicklung“ füh
ren den Bildungsgang der Grundschule und die Bildungsgänge 
der Oberschule. Diese Schulen können auch den Bildungsgang 
zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpäda
gogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ führen. Die Schule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sehen“ 
kann den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch
schulreife führen. Schulen und Klassen mit dem sonderpäda
gogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ oder „geistige Ent
wicklung“ führen den Bildungsgang zum Erwerb des jeweili
gen Abschlusses dieser Schule. 

(2) Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“, „Hören“, „Sehen“, „körperliche 
und motorische Entwicklung“ und die Schule für Kranke um
fassen die Jahrgangsstufen 1 bis 10. Die Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sehen“ kann eine 
gymnasiale Oberstufe gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Branden
burgischen Schulgesetzes führen. 

(3) Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Sprache“ oder „emotionale und soziale Ent
wicklung“ umfassen in der Regel die Jahrgangsstufen 1 bis 6 
und führen den Bildungsgang der Grundschule. Sie sollen die 
Schülerinnen und Schüler zu einem möglichst frühzeitigen 
Übergang in die allgemeine Schule befähigen. Bei der Einrich
tung von Förderklassen sind integrativ-kooperative Modelle 
gemäß Absatz 6 zu bevorzugen. 

(4) Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „geistige Entwicklung“ gliedert sich in fünf bildungs
spezifische Lernstufen: 

1. Eingangsstufe, 
2. Unterstufe, 
3. Mittelstufe, 
4. Oberstufe und 
5. Werkstufe. 

Kinder und Jugendliche mit einer schweren Mehrfachbehinde
rung sind in die jeweilige Stufe altersgemäß zu integrieren. 

(5) Förderschulen können auf der Grundlage eines pädagogi
schen Konzepts mit Genehmigung des für Schule zuständigen 
Ministeriums förderschwerpunktübergreifend organisiert wer
den. 

(6) Integrativ-kooperative Schulen sind Grundschulen und 
weiterführende allgemeinbildende Schulen, die auch von Schü

lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
besucht werden. Die sonderpädagogische Förderung erfolgt im 
gemeinsamen Unterricht und in Förderklassen, die eng mit all
gemeinen Klassen derselben Jahrgangsstufe kooperieren (Ko
operationsklassen). Abweichend von § 8 Abs. 2 können in 
integrativ-kooperativen Schulen der Primarstufe mehr als vier 
Schülerinnen und Schüler mit demselben sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt in eine Klasse mit gemeinsamem Unter
richt aufgenommen werden. 

§ 14 
Dauer des Schulbesuchs 

(1) Die Höchstverweildauer in Schulen und Klassen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ beträgt 
zwölf Schulbesuchsjahre. 

(2) Die Höchstverweildauer in Schulen und Klassen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sprache“, „emotio
nale und soziale Entwicklung“, „Hören“, „körperliche und mo
torische Entwicklung“ oder „Sehen“ richtet sich nach den für 
die jeweilige Schulstufe an allgemeinen Schulen geltenden Be
stimmungen. 

(3) Der Besuch der Schule mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „geistige Entwicklung“ dauert in der Regel bis 
zum Ende des Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 
Schüler das 18. Lebensjahr vollendet (Ende der Schulpflicht). 
Durch den Besuch der Lernstufen gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 bis 4 wird die Vollzeitschulpflicht erfüllt. Die Berufs
schulpflicht wird in der Regel durch den Besuch der Werkstufe 
erfüllt. Die Werkstufe soll in der Regel nach insgesamt zwölf 
Schulbesuchsjahren verlassen werden. Die Entscheidung über 
die Berechtigung zum Besuch der Schule mit dem sonderpäda
gogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ gemäß 
§ 30 Abs. 5 Satz 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes trifft 
das staatliche Schulamt auf Antrag der Eltern und auf der 
Grundlage der Bildungsempfehlung des Förderausschusses je
weils für ein Schuljahr. Am Feststellungsverfahren ist die re
gional zuständige Werkstatt für behinderte Menschen zu betei
ligen. Anträge sind über die Schule an das staatliche Schulamt 
spätestens bis zum Ende des ersten Halbjahres des Schuljahres 
zu richten, in dem die Schülerin oder der Schüler das 18. Le
bensjahr vollendet. Für jede erneute Verlängerung ist die An
tragstellung zu wiederholen. 

§ 15 
Unterrichtsorganisation, Stundentafeln 

und Rahmenlehrpläne 

(1) Der Unterricht in Förderschulen und Förderklassen erfolgt 
in der Regel im Klassenverband oder in Kursen. Für jede Schü
lerin und für jeden Schüler ist von der Klassenlehrkraft ein in
dividueller Förderplan, der mindestens halbjährlich aktualisiert 
wird, zu erstellen. 

(2) Umfang und Verteilung des Unterrichts in Schulen und 
Klassen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Hören“, „Sehen“ und „körperliche und motorische Entwick



228 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 16 vom 16. August 2007 

lung“ richten sich nach der Stundentafel der Grundschule und 
der Oberschule. Für Schulen und Klassen mit dem sonderpäda
gogischen Förderschwerpunkt „Sprache“ und „emotionale und 
soziale Entwicklung“ gilt die Stundentafel der Grundschule. 
Unterricht zur behinderungsspezifischen Förderung kann im 
Rahmen der vorgegebenen Stundentafel und der sächlichen 
und personellen Voraussetzungen erteilt werden. 

(3) Für die Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Lernen“ gilt die Wochenstundentafel ge
mäß Anlage. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden die Fächer 
Biologie, Chemie und Physik zum Lernbereich Naturwissen
schaften, die Fächer Geografie, Geschichte und Politische Bil
dung zum Lernbereich Gesellschaftswissenschaften und in den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprache zum Lernbereich Allgemeine Grundlagen und 
die Fächer Biologie, Chemie, Physik, Geografie, Geschichte, 
Politische Bildung und Wirtschaft-Arbeit-Technik zum Lern
bereich Lebenswelt- und Berufsorientierung zusammengefasst. 
Die Begegnung mit fremden Sprachen wird ab der Jahrgangs
stufe 3 im Rahmen der an der Schule gegebenen sächlichen 
und personellen Voraussetzungen angeboten. Auf Beschluss 
der Konferenz der Lehrkräfte kann in Schulen und Klassen mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ ab der 
Jahrgangsstufe 5 anstelle der Begegnung mit fremden Spra
chen im Rahmen der an der Schule gegebenen sächlichen und 
personellen Voraussetzungen nach schulinternen Curricula mit 
bis zu zwei Schülerwochenstunden Unterricht in einer Fremd
sprache erteilt werden. Hierzu sind Stunden der sonderpädago
gischen Maßnahmen/Förderunterricht und der Schwerpunkt
gestaltung zu verwenden. Ab der Jahrgangsstufe 7 wird der 
Fremdsprachenunterricht verpflichtend mit mindestens zwei 
Schülerwochenstunden im Lernbereich Allgemeine Grundla
gen erteilt. 

(4) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Sprache“, „emotionale und soziale Entwick
lung“, „Hören“, „Sehen“ oder „körperliche und motorische 
Entwicklung“ gelten die Rahmenlehrpläne der Grundschule, 
der Schulen der Sekundarstufe I, der gymnasialen Oberstufe 
und der beruflichen Schulen. In Schulen und Klassen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Hören“ wird den 
Schülerinnen und Schülern, die nicht über die Lautsprache als 
primäres Kommunikationsmittel verfügen, der Gebrauch der 
Gebärdensprache und anderer Kommunikationsmittel vermit
telt. Diesen Schülerinnen und Schülern sind die Unterrichts
inhalte in der Gebärdensprache im Rahmen der sächlichen, 
personellen und organisatorischen Voraussetzungen zu vermit
teln. In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Lernen“ gilt der Rahmenlehrplan für den 
Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“. Die
ser passt die Inhalte und Anforderungen der Rahmenlehrpläne 
der Grundschule und der Schulen der Sekundarstufe I an die 
Erfordernisse der sonderpädagogischen Förderung im Förder
schwerpunkt „Lernen“ an. In Schulen und Klassen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwick
lung“ wird nach dem Rahmenlehrplan sowie anderen geeigne
ten curricularen Materialien für den Bildungsgang zum Erwerb 
des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „geistige Entwicklung“ unterrichtet. 

§ 16 
Aufrücken, Versetzen, Überspringen und Wiederholen 

(1) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“ rücken die Schülerinnen und Schü
ler grundsätzlich in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf, wenn 
nicht gemäß Absatz 2 entschieden wird. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 
in Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt „Lernen“ kann die Klassenkonferenz die Wieder
holung einer Jahrgangsstufe empfehlen, wenn Schülerinnen 
oder Schüler am Ende des jeweiligen Schuljahres auf Grund 
längerer Fehlzeiten so erhebliche Lernrückstände aufweisen, 
dass eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der nächst
höheren Jahrgangsstufe, auch unter Berücksichtigung der mög
lichen Fördermaßnahmen, nicht zu erwarten ist. Die Eltern ent
scheiden nach vorheriger Beratung durch die Klassenlehrkraft 
über die Wiederholung. 

(3) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „geistige Entwicklung“ rücken die Schülerin
nen und Schüler alle zwei oder drei Jahre in die nächsthöhere 
bildungsspezifische Lernstufe auf. Unabhängig von der Art 
und dem Grad der Behinderung sollen alle Lernstufen besucht 
werden. 

(4) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Sprache“, „emotionale und soziale Entwick
lung“, „Hören“, „Sehen“ und „körperliche oder motorische 
Entwicklung“ gelten für das Aufrücken, die Versetzung, eine 
angeordnete Wiederholung, eine Wiederholung auf Eltern
antrag, das Überspringen oder die Kurseinstufung für die Jahr
gangsstufen 1 bis 6 die Bestimmungen der Grundschulverord
nung, für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Bestimmungen der 
Sekundarstufe I-Verordnung für die Oberschule und für die 
gymnasiale Oberstufe die Bestimmungen der Gymnasiale-
Oberstufe-Verordnung. 

(5) Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang der Grundschule 
können auf Antrag der Eltern innerhalb der Jahrgangsstufen 1 bis 
6 einmal ein Schuljahr freiwillig wiederholen, um Benachteili
gungen, die sich auf Grund ihrer Behinderung ergeben, aus
gleichen zu können. In diesem Fall wird auf Antrag der Eltern, 
der bis zum Ende der Vollzeitschulpflicht gestellt werden kann, 
die Wiederholung nicht auf die Dauer der Schulpflicht ange
rechnet. Die Eltern sind entsprechend zu beraten. 

§ 17 
Leistungsbewertung, Erwerb von Abschlüssen,


Berechtigungen, Zeugnisse


(1) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Hören“, „Sehen“ oder „körperliche und mo
torische Entwicklung“ gelten für die Unterrichtsorganisation, 
Prüfungen, den Erwerb von Abschlüssen und Berechtigungen 
und für die Leistungsbewertung die Bestimmungen der Grund
schulverordnung und der Sekundarstufe I-Verordnung für die 
Oberschule, soweit keine abweichenden Regelungen getroffen 
werden. In der gymnasialen Oberstufe der Schule mit dem 
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sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sehen“ gelten die 
Bestimmungen für die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschu
len. Für die Leistungsbewertung gelten die Bestimmungen der 
VV-Leistungsbewertung und die Gymnasiale-Oberstufe-Ver
ordnung. 

(2) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“ werden für die erbrachten Leistun
gen in der Begegnungssprache keine Noten erteilt. Die Teilnah
me am Unterricht in der Begegnungssprache ist auf dem Zeug
nis zu vermerken. 

(3) Sofern in Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt „Hören“, „Sehen“ und „körperliche und motori
sche Entwicklung“ der Bildungsgang der Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ geführt 
wird, kann auch der Abschluss dieser Schule erworben werden. 

(4) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“ wird auf Beschluss der Klassenkon
ferenz bei durchschnittlich mindestens ausreichenden Leistun
gen in allen Fächern am Ende der Jahrgangsstufe 10 der Ab
schluss dieser Schule vergeben. Bei mangelhaften oder unge
nügenden Leistungen in einzelnen Fächern wird der Abschluss 
nur dann vergeben, wenn Ausgleichsleistungen mit mindestens 
befriedigenden Leistungen in anderen Fächern vorliegen. Nach 
Abschluss der Jahrgangsstufe 10 soll bei durchschnittlich sehr 
guten Leistungen in allen Fächern ein der Berufsbildungsreife 
entsprechender Abschluss gemäß § 17 Abs. 2 des Brandenbur
gischen Schulgesetzes vergeben werden. Die Leistungsanfor
derungen orientieren sich an den Rahmenlehrplananforderun
gen der Jahrgangsstufe 9 der Sekundarstufe I. 

(5) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „Lernen“ werden bildungsgangeigene Zeug
nisse ausgegeben. § 11 Abs. 1 bis 3 der Grundschulverordnung 
gilt entsprechend. Soweit der Unterricht in Lernbereichen er
teilt wird, erfolgt neben der Benotung der Fächer eine zu
sammengefasste Benotung des Lernbereichs. Wer die Voraus
setzungen für die Erteilung eines der Berufsbildungsreife ent
sprechenden Abschlusses erfüllt, erhält ein Zeugnis mit dem 
Vermerk über den erteilten Abschluss. 

(6) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen För
derschwerpunkt „geistige Entwicklung“ wird ein eigener Ab
schluss vergeben. 

(7) In Schulen und Klassen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ werden bil
dungsgangeigene Zeugnisse ausgegeben. Sie werden grund
sätzlich zum Schuljahresende erstellt. Die Schulkonferenz 
kann eine Ausgabe von Zeugnissen auch zum Schulhalbjahr 
beschließen. Ein Zeugnis über den Abschluss der Schule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent

wicklung“ wird in der Regel nach Durchlaufen der Werk
stufe des Bildungsgangs erteilt. Schülerinnen und Schüler, 
die ihre Berufsschulpflicht nicht an einer Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwick
lung“ erfüllen, erhalten nach Vollendung der Vollzeitschul
pflicht ein Abschlusszeugnis. 

Abschnitt 6

Übergangs- und Schlussvorschriften


§ 18 
Übergangsvorschriften 

(1) Entsprechend dem Vorliegen der personellen und säch
lichen Voraussetzungen wird der Unterricht im Unterrichtsfach 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) im Schuljahr 
2007/2008 erteilt. Bei einer Nichterteilung ist der Stunden
umfang für die Schwerpunktgestaltung zu nutzen. Ab dem 
Schuljahr 2008/2009 wird der Unterricht flächendeckend ent
sprechend der Stundentafel in L-E-R erteilt. 

(2) Der verpflichtende Fremdsprachenunterricht in den Schu
len mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Ler
nen“ wird im Schuljahr 2007/2008 nach Maßgabe der perso
nellen Voraussetzungen, im Schuljahr 2008/2009 in der Jahr
gangstufe 7 und ab dem Schuljahr 2009/2010 in den Jahr
gangsstufen 7 bis 10 durchgeführt. 

§ 19 
Durchführung der Verordnung 

Näheres zur Durchführung dieser Verordnung regeln Verwal
tungsvorschriften. 

§ 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. August 2007 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Sonderpädagogik-Verordnung vom 
24. Juni 1997 (GVBl. II S. 504), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 21. Juli 2005 (GVBl. II S. 443), außer Kraft. 

Potsdam, den 2. August 2007 

Der Minister für Bildung,

Jugend und Sport


In Vertretung

Burkhard Jungkamp
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Anlage 
(zu § 15 Abs. 3) 

Wochenstundentafel an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ 

Jahrgangsstufen 1 bis 6 

Fächer/Lernbereiche Jahrgangsstufen 
1 2 3 4 5 6 

Deutsch 6 7 5 5 5 5 
Sachunterricht 3 4 
Mathematik 4 4 4 4 5 5 
Musik/Kunsta) 3 3 3 3 3 3 
Sport 3 3 3 3 3 3 
Wirtschaft-Arbeit-Technik 2 2 
Lernbereich Naturwissenschaften 3 3 
(Biologie, Chemie, Physik) 
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 3 3 
(Geografie, Geschichte, Politische Bildung) 
Sonderpädagogische Maßnahmen/Förderunterricht 3 3 3 3 2 2 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 1 1 
Schwerpunktunterricht 1 2 2 2  2 
Insgesamt 19 21 23 24 29 29 

Jahrgangsstufen 7 bis 10 

Fächer/Lernbereiche Jahrgangsstufen 
7  8  9  10 


Lernbereich Allgemeine Grundlagenb)
 12 12 12 12 
(Deutsch, Mathematik, Fremdsprache) 
Musik, Bildende Kunstc) 2 2 2 2 
Sport 3 3 3 3 
Lernbereich Lebenswelt- und Berufsorientierungd) 11 11 13 13 
Naturwissenschaften 
(Biologie, Chemie, Physik) 
Gesellschaftswissenschaften 
(Geografie, Geschichte, Politische Bildung) 
Wirtschaft-Arbeit-Technik 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde 2 2 1 1 

Insgesamt 30 30 31 31 

a)	 Der Unterricht kann fachübergreifend erteilt werden. 
b)	 Der Unterricht soll der individuellen Lernausgangslage Rechnung tragen und sich an den Standards am Ende der Jahrgangsstufe 8 oder 10 orientieren. Für 

die Aufteilung der Wochenstunden wird folgende Orientierung gegeben: Deutsch und Mathematik je 5 Stunden, Fremdsprache 2 Stunden. 
Über die Aufteilung der Wochenstunden entscheidet die Klassenkonferenz. 

c)	 Die Schülerinnen und Schüler können zwischen den Fächern Musik und Bildende Kunst wählen (Wahlpflichtfach). 
d)	 Der Unterricht wird projekt- und handlungsorientiert durchgeführt. In den Jahrgangsstufen 7 und 8 können als Orientierungswerte für Naturwissen

schaften 3 Stunden, für Gesellschaftswissenschaften 3 Stunden und für Wirtschaft-Arbeit-Technik (W-A-T) 5 Stunden genommen werden. In den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 können als Orientierungswerte für Naturwissenschaften 3 Stunden, für Gesellschaftswissenschaften 3 Stunden und für 
W-A-T 7 Stunden genommen werden. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 können die Unterrichtsinhalte auch im Rahmen von Schülerfirmen umge
setzt werden. 

. 
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